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Verordnung

zur Reform der Vorbereitungsdienste 
für Lehrämter an Schulen

Vom 10. April 2011

Artikel 1  Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der 
Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen

Artikel 2  Änderung der Ordnung zur berufsbegleite den 
Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung

Artikel 3 Inkrafttreten

Artikel 1

Ordnung des Vorbereitungsdienstes 
und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen

(Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der 
Staatsprüfung – OVP)

Auf Grund des § 7 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308) wird im Einver-
nehmen mit dem für Inneres zuständigen Ministerium 
sowie mit dem Finanzministerium verordnet:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Vorbereitungsdienst

§ 1 Ziel des Vorbereitungsdienstes

§ 2  Voraussetzung für die Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst und Dienstbezeichnungen

§ 3 Ausbildungsbehörde

§ 4 Einstellungsantrag

§ 5 Einstellung

§ 6 Dienstverhältnis

§ 7 Dauer des Vorbereitungsdienstes

§ 8 Ausbildung im Vorbereitungsdienst

§ 9 Verantwortung für die Ausbildung

§ 10  Ausbildung an Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung

§ 11 Ausbildung an Schulen

§ 12  Einsicht in die besonderen Aufgaben anderer 
Schulformen oder Schulstufen

§ 13 Ausbildungsbeauftragte

§ 14  Ausbildungsprogramm

§ 15 Eingangs- und Perspektivgespräch

§ 16 Langzeitbeurteilungen

Teil 2
Verteilung der Ausbildungsplätze

§ 17 Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

§ 18 Verteilung der Ausbildungsplätze auf Schulformen

§ 19  Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber auf 
die Schulformen

§ 20  Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber auf 
die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

§ 21  Verfahren zur Verteilung der Ausbildungsplätze an 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

Teil 3
Besondere Vorschriften der Ausbildung 

im Vorbereitungsdienst

§ 22 Grundschule

§ 23 Berufskolleg

§ 24 Lehramt für sonderpädagogische Förderung

§ 25 Erwerb mehrerer Lehramtsbefähigungen

Teil 4
Staatsprüfung

§ 26 Zweck der Prüfung

§ 27 Einteilung der Staatsprüfung

§ 28 Noten

§ 29 Prüfungszeit

§ 30 Prüfungsamt

§ 31 Prüfungsausschuss

§ 32 Unterrichtspraktische Prüfungen

§ 33 Kolloquium

§ 34  Ermittlung des Gesamtergebnisses der Staatsprü-
fung

§ 35  Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten und Versäu-
men von Prüfungsterminen

§ 36 Rücktritt

§ 37 Ordnungswidriges Verhalten

§ 38 Wiederholung der Staatsprüfung

§ 39 Zeugnisse und Bescheinigungen

Teil 5
Besondere Vorschriften über die Festlegung der Zahl 
der Ausbildungsplätze und das Zulassungsverfahren

§ 40 Ausbildungskapazitäten

§ 41 Grundsätze des Zulassungsverfahrens

§ 42 Auswahl nach Bedarf

§ 43 Auswahl nach Qualifi kation

§ 44 Auswahl nach Wartezeit

§ 45 Auswahl nach Härtegesichtspunkten

§ 46 Durchführung des Zulassungsverfahrens für Fächer

§ 47 Nachrückverfahren

§ 48 Folgen des Nichtantritts im Vorbereitungsdienst

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 49 Nachteilsausgleich

§ 50 Übergangsvorschriften

§ 51 Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Berichtspfl icht

Teil 1
Vorbereitungsdienst

§ 1
Ziel des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst bereitet Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter als eigenverantwortlich Lernende 
auf die spätere berufl iche Unterrichts- und Erziehungs-
tätigkeit an Schulen vor. Die Ausbildung orientiert sich 
an den grundlegenden Kompetenzen für Unterricht und 
Erziehung, Beurteilung, Diagnostik, Beratung, Koopera-
tion und Schulentwicklung sowie an den wissenschaftli-
chen und künstlerischen Anforderungen der Fächer. 
Dabei ist Befähigung zur individuellen Förderung von 
Schülerinnen und Schülern und Umgang mit Heteroge-
nität unter Beachtung der Erfordernisse der Inklusion 
besonders zu berücksichtigen. Den genannten Zielen 
dient die wissenschaftlich fundierte schulpraktische Aus-
bildung, die Zentrum für schulpraktische Lehrerausbil-
dung und Schule gemeinsam verantworten. Auf der 
Grundlage der Kompetenzen und Standards für den Vor-
bereitungsdienst (Anlage 1) und eines von dem für Schu-
len zuständigen Ministerium zu erlassenden Kerncurri-
culums zielt die Ausbildung auf den Kompetenzerwerb 
in allen Handlungsfeldern des Lehrerberufs. 

§ 2
Voraussetzung für die Einstellung in den Vorbereitungs-

dienst und Dienstbezeichnungen

(1) In den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt kann ein-
gestellt werden, wer

Anlage 1
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1.  die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt,

2.

a)  einen Abschluss als Master of Education gemäß der 
Lehramtszugangsverordnung vom 18. Juni 2009 (GV. 
NRW. S. 344) oder die Erste Staatsprüfung für das 
angestrebte Lehramt bestanden hat oder

b)  eine Prüfung bestanden hat, die als gleichwertig 
geeignet für den Zugang zum Vorbereitungsdienst für 
das angestrebte Lehramt (§ 14 Absatz 1 Lehreraus-
bildungsgesetz) oder als Erste Staatsprüfung für das 
angestrebte Lehramt anerkannt worden ist und

3.  im Zweifelsfall die erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse nachweist.

Der Nachweis, dass in Nordrhein-Westfalen erworbene 
Masterabschlüsse nach Satz 1 Nummer 2 die Anforde-
rungen der Lehramtszugangsverordnung und des Leh-
rerausbildungsgesetzes erfüllen, wird in der Regel durch 
die vorlaufende Akkreditierung der Studiengänge 
erbracht (§ 1 Absatz 1 Satz 3 Lehramtszugangsverord-
nung). Liegt die Prüfung nach Satz 1 Nummer 2 länger 
als fünf Jahre zurück, kann die Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst vom Ergebnis eines Kolloquiums abhängig 
gemacht werden, in dem nachzuweisen ist, dass die 
Kenntnisse und Fähigkeiten den Ausbildungsvorausset-
zungen noch entsprechen.

(2) Auszubildende im Vorbereitungsdienst werden in die-
ser Verordnung als Lehramtsanwärterinnen oder Lehr-
amtsanwärter bezeichnet. Die Auszubildenden, die ein 
Lehramt des gehobenen Dienstes anstreben, führen wäh-
rend des Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung 
„Lehramtsanwärterin“ oder „Lehramtsanwärter“ für das 
entsprechende Lehramt. Die Auszubildenden, die ein 
Lehramt des höheren Dienstes anstreben, führen die 
Dienstbezeichnung „Studienreferendarin“ oder „Studi-
enreferendar“ für das entsprechende Lehramt.

§ 3
Ausbildungsbehörde

Ausbildungsbehörde ist die Bezirksregierung. Sie weist 
die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter Zen-
tren für schulpraktische Lehrerausbildung zu.

§ 4
Einstellungsantrag

(1) Der Antrag auf Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst ist an die Bezirksregierung zu richten, in deren 
Bezirk die Einstellung angestrebt wird. Der Antrag muss 
mit den erforderlichen Unterlagen spätestens am 15. 
November vor dem Einstellungstermin vorliegen. Fällt 
der 15. November auf einen Sonnabend, Sonn- oder Fei-
ertag, so tritt an seine Stelle der nächste Werktag. Das 
für Schulen zuständige Ministerium kann bei besonde-
rem Bedarf für einzelne Lehrämter andere oder zusätzli-
che Termine bestimmen oder auf Termine verzichten.

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 sind insbesondere die in 
Anlage 2 genannten Unterlagen beizufügen.

(3) Das Masterzeugnis oder das Zeugnis über die Erste 
Staatsprüfung, das Zeugnis über eine Erweiterungsprü-
fung, das Zeugnis über eine Prüfung für ein weiteres 
Lehramt, die kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung 
von Religionsunterricht und der Nachweis der fachprak-
tischen Ausbildung können nachgereicht werden. Das für 
Schulen zuständige Ministerium kann dafür aus Grün-
den der zeitgerechten Durchführung des Einstellungs-
verfahrens Termine festlegen.

(4) Bei Fristversäumnis ist die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand ausgeschlossen.

§ 5
Einstellung

(1) Die Einstellung erfolgt zum 1. Mai eines jeden Jahres. 
Das für Schulen zuständige Ministerium kann bei beson-
derem Bedarf zusätzliche Einstellungstermine für ein-
zelne Lehrämter bestimmen. Zum Einstellungstermin 1. 
Mai und zu anderen Einstellungsterminen, die auf einen 
Sonnabend, Sonntag oder Feiertag fallen, wird die 
Ernennungsurkunde als Wirkungsurkunde an einem vor-

ausgehenden Werktag ausgehändigt.

(2) Die Einstellung erfolgt nicht, wenn die Fächer 
(Unterrichtsfächer, Lernbereiche, berufl iche Fachrichtun-
gen, sonderpädagogische Fachrichtungen) und ihre Min-
destzahl nicht den im Land Nordrhein-Westfalen gelten-
den Bestimmungen entsprechen. Das Ministerium kann 
in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen, 
wenn eine Ausbildung in einem Zentrum für schulprak-
tische Lehrerausbildung fachlich möglich und durch-
führbar ist. Die Einstellung erfolgt auch nicht, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber im Rahmen eines Vorbe-
reitungsdienstes für ein entsprechendes Lehramt eine 
Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. Sie soll 
auch dann nicht erfolgen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber nach einer früheren Entlassung aus dem Vor 
bereitungsdienst die Wiedereinstellung beantragt, es sei 
denn, dass die Beendigung aus wichtigem Grund auf 
eigenen Antrag erfolgt ist. Wichtige Gründe sind insbe-
sondere Familienzusammenführung, Kindererziehung, 
alleinige Verantwortung für einen ärztlich anerkannten 
Pfl egefall, längere schwere Erkrankung oder berufl iche 
Weiterqualifi zierung für den Lehrerberuf außerhalb eines 
Vorbereitungsdienstes; ausbildungsfachliche Gründe 
sind keine wichtigen Gründe. Ist die Bewerberin oder der 
Bewerber in einem anderen Land bereits in ein Prü-
fungsverfahren zum Ablegen einer entsprechenden 
Staatsprüfung eingetreten, kann die Einstellung nur 
erfolgen, wenn über den wichtigen Grund nach Satz 4 
hinaus im Einzelfall zwingende soziale Gründe vorlie-
gen.

(3) Im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 gelten als entspre-
chendes Lehramt auch nordrhein-westfälische Lehräm-
ter nach früherem Recht:

1.  für das Lehramt an Grundschulen: das Lehramt für 
die Primarstufe und das Lehramt an Grund-, Haupt- 
und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangs-
stufen der Gesamtschulen (Studienschwerpunkt 
Grundschule),

2.  für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschu-
len: das Lehramt für die Sekundarstufe I und das 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und 
den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt-
schulen (Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und 
Gesamtschule),

3.  für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen: 
das Lehramt für die Sekundarstufe I und das Lehr-
amt für die Sekundarstufe II,

4.  für das Lehramt an Berufskollegs: das Lehramt für 
die Sekundarstufe II und

5.  für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung: 
das Lehramt für Sonderpädagogik.

Soweit noch Wiedereinstellungen für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechen-
den Jahrgangsstufen der Gesamtschulen beantragt wer-
den, gelten Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 entspre-
chend.

§ 6
Dienstverhältnis

(1) Mit der Einstellung in den Vorbereitungsdienst wer-
den die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. Die 
Bezirksregierungen sind Dienstvorgesetzte Stellen, die 
Leiterinnen und Leiter der Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung sind Vorgesetzte der Lehramtsanwär-
terinnen und Lehramtsanwärter.

(2) Das Beamtenverhältnis endet zu dem Zeitpunkt, zu 
dem das Prüfungsergebnis über die bestandene oder end-
gültig nicht bestandene Staatsprüfung schriftlich 
bekannt gegeben worden ist.

(3) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter 
kann insbesondere dann entlassen werden, wenn

1.  sie oder er durch ihr oder sein Verhalten zu erhebli-
chen Beanstandungen Anlass gibt oder

2.  sie oder er aus von ihr oder ihm zu vertretenden 
ausbildungsfachlichen Gründen bis zum Ende der 
ersten Hälfte ihrer oder seiner Ausbildung nicht 

Anlage 2
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kontinuierlich selbstständig im Unterricht einge-
setzt werden konnte.

(4) Bei einer Entlassung auf eigenen Antrag entscheidet 
die Bezirksregierung aufgrund der Angaben der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers über das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 4 im 
Zeitpunkt der Entlassung und informiert zuvor über die 
Folgen der Entlassung.

§ 7
Dauer des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate.

(2) Von Amts wegen sind Zeiten eines für das angestrebte 
oder ein vergleichbares Lehramt geleisteten Vorberei-
tungsdienstes anzurechnen. Auf Antrag können Zeiten 
einer berufl ichen Tätigkeit, die nach Art und Umfang 
geeignet ist, die für das angestrebte Lehramt erforderli-
chen Fähigkeiten zu vermitteln, auf den Vorbereitungs-
dienst angerechnet werden. Es sind jedoch mindestens 
zwölf Monate zu leisten. Ein Antrag ist spätestens bis 
zum Ablauf des vierten Ausbildungsmonats zu stellen.

(3) Der Vorbereitungsdienst kann auf Antrag aus beson-
deren Gründen in der Regel um bis zu sechs Monate ver-
längert werden. Besondere Gründe sind insbesondere 
Beurlaubung, Krankheit oder Schwangerschaft, soweit 
Ausfallzeiten mit einer Gesamtdauer von mehr als sechs 
Wochen entstehen.

(4) Bei der Entscheidung der Ausbildungsbehörde über 
eine Anrechnung oder Verlängerung des Vorbereitungs-
dienstes ist der Ausbildungsstand zu berücksichtigen.

§ 8
Ausbildung im Vorbereitungsdienst

Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter fi ndet in zwei Fächern der Masterprüfung 
oder der Ersten Staatsprüfung statt. Sie wird in einem 
Unterrichtsfach durchgeführt, sofern die Prüfung nach 
Satz 1 in Nordrhein-Westfalen in nur einem Unterrichts-
fach abgelegt werden konnte. An die Stelle eines der bei-
den Fächer kann nach Wahl der Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter das Fach einer Erweiterungsprü-
fung treten. Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärter, die in einer modernen Fremdsprache und einem 
geeigneten Sachfach ausgebildet werden, können beson-
dere Ausbildungsangebote für den bilingualen Unter-
richt geschaffen werden.

§ 9
Verantwortung für die Ausbildung

Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt die 
Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schulprakti-
sche Lehrerausbildung; die Verantwortung für die lehr-
amtsbezogene Ausbildung tragen die Seminarleiterinnen 
und Seminarleiter. Die Verantwortung für den Unterricht 
der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter trägt 
die Schulleiterin oder der Schulleiter. Die Leitungen von 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung und 
Schule arbeiten im Interesse der Ausbildung zusammen.

§ 10
Ausbildung an Zentren für schulpraktische 

Lehrerausbildung

(1) Für die Ausbildung stehen durchschnittlich sieben 
Wochenstunden zur Verfügung.

(2) Für die Ausbildungsveranstaltungen ist dem Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildung wöchentlich ein 
Tag vorbehalten. Weitere Absprachen zwischen dem Zen-
trum für schulpraktische Lehrerausbildung und den 
zugeordneten Schulen sind möglich.

(3) Die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
nehmen die Ausbildungsaufgaben auf der Grundlage des 
Kerncurriculums (§ 1) in fachbezogenen und überfachli-
chen Ausbildungsgruppen sowie in anderen Formen 
wahr. Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für 
schulpraktische Lehrerausbildung, die Leiterinnen und 
Leiter der Seminare und die Fachleiterinnen und Fach-
leiter sowie mit besonderen Aufgaben Beauftragte führen 
als Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder Aus-

bildungsveranstaltungen durch. Die Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter sind zur Teilnahme an den 
Ausbildungsveranstaltungen verpfl ichtet.

(4) Zur Ausbildung gehört verpfl ichtend die personeno-
rientierte Beratung. Diese wird von Leiterinnen und Lei-
tern überfachlicher Ausbildungsgruppen der Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung durchgeführt, die die 
Leistungen der Lehramtsanwärterin oder des Lehramts-
anwärters nicht benoten, nicht an der jeweiligen Lang-
zeitbeurteilung nach § 16 Absatz 4 beteiligt werden dür-
fen und nicht am Verfahren der jeweiligen Staatsprüfung 
beteiligt sind.

(5) Ausbildungsberatung erfolgt insbesondere im Zusam-
menhang mit Unterrichtsbesuchen, sie umfasst auch in 
der überfachlichen Ausbildung wiederholte, an Ausbil-
dungsstandards orientierte Information über den erreich-
ten Ausbildungsstand der Lehramtsanwärterin oder des 
Lehramtsanwärters. Diese können von den Seminaraus-
bilderinnen und Seminarausbildern sowie den Schullei-
terinnen und Schulleitern jederzeit Auskunft über ihren 
Ausbildungsstand erhalten.

(6) Die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
legen in einem Ausbildungsprogramm Ziele und Hand-
lungskonzepte für die Ausbildung sowie Verfahren der 
Evaluation fest.

§ 11
Ausbildung an Schulen

(1) Die schulpraktische Ausbildung fi ndet an Schulen 
auf der Grundlage des Kerncurriculums (§ 1) statt. Alle 
Schulen sind Ausbildungsschulen. Die Bezirksregierung 
ordnet sie Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
zu. Genehmigte Ersatzschulen im Sinne des § 100 Absatz 
2 bis 4 des Schulgesetzes können mit Zustimmung des 
Trägers Ausbildungsschulen sein.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung weist nach vorangegange-
ner Abstimmung im Auftrag der Bezirksregierung Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter einer Schule 
zu. Zuweisungen an eine Ersatzschule erfolgen nur nach 
Zustimmung des Schulträgers, der Schulleitung und der 
Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters.

(3) Die Ausbildung umfasst Hospitationen und Ausbil-
dungsunterricht (Unterricht unter Anleitung und selbst-
ständiger Unterricht). Sie erstreckt sich auf alle Hand-
lungsfelder des Lehrerberufs. Die Seminarausbilderinnen 
und Seminarausbilder besuchen die Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter im Unterricht. Die Besu-
che dienen der Anleitung, Beratung, Unterstützung und 
Beurteilung. Die Ausbildung umfasst auch Unterrichts-
hospitationen bei Seminarausbilderinnen und Semi-
narausbildern sowie bei Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern. Die Seminarausbilderinnen und 
Seminarausbilder legen im Benehmen mit der Lehramts-
anwärterin oder dem Lehramtsanwärter die Termine für 
die Besuche fest. In den beiden Fächern fi nden, auch im 
Rahmen des selbstständigen Unterrichts, in der Regel 
insgesamt zehn Unterrichtsbesuche statt, zu denen die 
Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter eine 
kurzgefasste Planung vorzulegen hat.

(4) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter 
soll im Verlauf der Ausbildung in unterschiedlichen Jahr-
gangsstufen sowie, soweit vorhanden, in unterschiedli-
chen Schulstufen und Bildungsgängen der jeweiligen 
Schulform eingesetzt werden.

(5) Die Ausbildung umfasst durchschnittlich 14 Wochen-
stunden. Davon entfallen auf den selbstständigen Unter-
richt in zwei vollständigen Schulhalbjahren durch-
schnittlich neun Wochenstunden.

(6) Von den insgesamt im Vorbereitungsdienst zu ertei-
lenden 18 Wochenstunden selbstständigen Unterrichts 
erhält die Schule für Ausbildungszwecke insgesamt zwei 
Anrechnungsstunden.

(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter setzt im Beneh-
men mit der Seminarleiterin oder dem Seminarleiter die 
Lehramtsanwärterin oder den Lehramtsanwärter im 
selbstständigen Unterricht ein. Dabei sind Belange der 
Ausbildung und Wünsche der Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter angemessen zu berücksichtigen.
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(8) Über die Ausbildung hinausgehender selbstständiger 
zusätzlicher Unterricht kann Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern mit ihrer Zustimmung übertragen 
werden; bis zum erfolgreichen Ablegen der Unterrichts-
praktischen Prüfungen jedoch nur im Umfang von bis zu 
zwei Wochenstunden. Ausbildung und Prüfung haben Vor-
rang vor der Erteilung zusätzlichen Unterrichts.

§ 12
Einsichtnahme in Aufgaben anderer Schulformen 

oder Schulstufen

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sollen 
während ihrer Ausbildung Einsicht in Aufgaben und 
Probleme einer anderen Schulform oder Schulstufe neh-
men. Näheres bestimmt das Ausbildungsprogramm des 
Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung.

§ 13
Ausbildungsbeauftragte

(1) Schulleiterinnen und Schulleiter bestellen im Beneh-
men mit der Lehrerkonferenz Ausbildungsbeauftragte. 
Es kann auch eine Ausbildungsbeauftragte oder ein Aus-
bildungsbeauftragter für mehrere kooperierende Schulen 
bestellt werden.

(2) Zu den Aufgaben der Ausbildungsbeauftragten gehö-
ren insbesondere die Unterstützung der Kooperation 
zwischen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
und Schulen, die Koordination von Lehrerausbildung 
innerhalb der Schulen, die Beratung der Schulleitungen 
sowie die ergänzende Beratung und Unterstützung der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Ausbil-
dungsbeauftragte sollen regelmäßig selbst als Ausbil-
dungslehrerin oder Ausbildungslehrer tätig werden und 
an den Eingangs- und Perspektivgesprächen an ihrer 
Schule teilnehmen.

(3) Die von den Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärtern erbrachten Anrechnungsstunden (§ 11 
Absatz 6) sind für Ausbildungszwecke zu verwenden. 
Über Grundsätze für die Verteilung der Anrechnungs-
stunden entscheidet die Lehrerkonferenz auf Vorschlag 
der Schulleiterin oder des Schulleiters. Die Verteilung 
der Anrechnungsstunden im Einzelnen obliegt der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter unter Berücksichtigung der 
jeweiligen besonderen Inanspruchnahme der Lehrerin-
nen und Lehrer, soweit sich diese nicht aus dem Inhalt 
des Amtes ergibt.

§ 14
Ausbildungsprogramm der Schule

Die Schulen entwickeln gemeinsam mit den Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung schulische Ausbil-
dungsprogramme auf der Grundlage des Kerncurricu-
lums. Kooperierende kleinere Schulen können ein 
gemeinsames Programm entwickeln.

§ 15
Eingangs- und Perspektivgespräch

Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter 
führt zu Beginn der Ausbildung ein Eingangs- und Pers-
pektivgespräch mit einer Seminarausbilderin oder einem 
Seminarausbilder unter Beteiligung der Schule. Es dient 
dazu, auf der Grundlage der bereits erreichten berufsbe-
zogenen Kompetenzen weitere Perspektiven zu entwickeln 
und Beiträge aller Beteiligten dazu gemeinsam zu planen. 
Das Gespräch soll in den ersten sechs Wochen der Ausbil-
dung geführt werden. Es beruht auf einer von der Lehr-
amtsanwärterin oder dem Lehramtsanwärter gehaltenen 
Unterrichtsstunde. Die Lehramtsanwärterin oder der 
Lehramtsanwärter dokumentiert die Gesprächsergebnisse 
schriftlich. Die Dokumentation kann von den anderen 
Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmern ergänzt wer-
den. Eine Benotung erfolgt nicht. Die Planungen sollen im 
Verlaufe der Ausbildung fortgeschrieben werden.

§ 16
Langzeitbeurteilungen

(1) Schule und Zentrum für schulpraktische Lehreraus-
bildung beurteilen Verlauf und Erfolg des Vorbereitungs-
dienstes jeweils mit einer Langzeitbeurteilung, die mit 

einer Note gemäß § 28 in den Fächern der Ausbildung 
sowie mit einer Endnote abschließt. Bewertungsmaßstab 
sind die in Anlage 1 benannten Standards. Wenn die 
erreichten Kompetenzen in einem Fach den Anforderun-
gen nicht genügen, muss die jeweilige Langzeitbeurtei-
lung insgesamt mit der Note „mangelhaft“ oder „unge-
nügend“ abschließen. Die Endnote nach Satz 1 kann an 
Stelle einer Note nach § 28 eine der folgenden Zwischen-
noten ausweisen:

sehr gut bis gut    (1,5)

gut bis befriedigend   (2,5)

befriedigend bis ausreichend  (3,5).

(2) Die Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer 
sowie Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder 
erstellen schriftliche Beurteilungsbeiträge am Maßstab 
der in der Anlage 1 benannten Standards. Dabei sind 
sowohl die fachlichen als auch die überfachlichen Kompe-
tenzen in ihrer Gesamtheit zu bewerten. Beurteilungsbei-
träge von Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern 
schließen mit einer Note gemäß § 28 ab. Eine Ausfertigung 
erhält jeweils die Lehramtsanwärterin oder der Lehramts-
anwärter. Wechselt die Ausbilderin oder der Ausbilder im 
Verlauf der Ausbildung, ist ein Beurteilungsbeitrag unver-
züglich nach dem Wechsel zu erstellen.

(3) Langzeitbeurteilungen der Schulen werden durch die 
Schulleiterinnen oder Schulleiter auf der Grundlage von 
eigenen Beobachtungen und der Beurteilungsbeiträge 
der Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer 
erstellt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll vor 
abschließender Erstellung der Langzeitbeurteilung der 
oder dem Ausbildungsbeauftragten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zum vorgesehenen Gesamtergebnis geben. 
Langzeitbeurteilungen beruhen auf der fortlaufenden 
Begleitung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärter in allen schulischen Handlungsfeldern.

(4) Langzeitbeurteilungen der Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung werden durch deren Leiterinnen 
und Leiter auf der Grundlage von Beurteilungsbeiträgen 
der an der fachbezogenen Ausbildung beteiligten Semi-
narausbilderinnen und Seminarausbilder erstellt. Absatz 
3 Satz 3 gilt entsprechend. Die Beurteilungsbeiträge sind 
Grundlage einer Beratung der an der fachbezogenen 
Ausbildung einer Lehramtsanwärterin oder eines Lehr-
amtsanwärters beteiligten Seminarausbilderinnen und 
Seminarausbilder. Diese sollen nach Beratung der Leite-
rin oder dem Leiter des Zentrums für schulpraktische 
Lehrerausbildung einen gemeinsamen Vorschlag für die 
Langzeitbeurteilung mit Endnote vorlegen. Kommt ein 
gemeinsamer Vorschlag in begründeten Fällen nicht 
zustande, wird der Vorschlag von der zuständigen Semi-
narleiterin oder dem zuständigen Seminarleiter vorge-
legt. § 10 Abs. 4 Satz 2 ist zu beachten.

(5) Die beiden Langzeitbeurteilungen sind dem Prü-
fungsamt spätestens drei Wochen vor dem jeweiligen 
Prüfungstag (§ 32) in dreifacher Ausfertigung vorzule-
gen. Je eine Ausfertigung ist zur Prüfungsakte und zur 
Personalakte zu nehmen; eine Ausfertigung ist unverzüg-
lich den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
tern auszuhändigen. Diese haben das Recht zu einer 
schriftlichen Gegenäußerung innerhalb einer Woche. 
Ergibt die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte 
der Endnoten für die beiden Langzeitbeurteilungen nicht 
mindestens die Note „ausreichend“ (4,0), wird die Prü-
fung ohne Durchführung von Prüfungsleistungen nach 
§ 27 für nicht bestanden erklärt.

(6) Beurteilungsbeiträge und Langzeitbeurteilungen 
werden unabhängig von einem Rücktritt nach § 36 
erstellt. Sind sie vor einem Rücktritt erstellt worden, sind 
sie nach Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens weiter 
einzubeziehen.

Teil 2
Verteilung der Ausbildungsplätze

§ 17
Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

Bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen sollen alle 
Schulen für Ausbildungsunterricht in Anspruch genom-
men werden.
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§ 18
Verteilung der Ausbildungsplätze auf Schulformen

(1) Je Schulform und gegebenenfalls je Fach sind im 
Rahmen des Einstellungsverfahrens Ausbildungsplätze 
entsprechend der Gesamtzahl der Bewerberinnen und 
Bewerber oder einer vom für Schulen zuständigen Minis-
terium festgelegten Höchstzahl im Vorbereitungsdienst 
auszuweisen.

(2) Im Rahmen der ausgewiesenen Gesamtzahl der Aus-
bildungsplätze wird die Verteilung der Ausbildungsplätze 
auf die Schulformen nach dem Umfang des erteilten 
Unterrichts in diesen Schulformen vorgenommen; für 
den gemeinsamen Unterricht können besondere Regelun-
gen getroffen werden. Dabei sind die letzten vorliegen-
den Amtlichen Schuldaten zu Grunde zu legen. Die 
ermittelten Zahlen der Ausbildungsplätze der einzelnen 
Schulformen können nach Maßgabe des Unterrichtsbe-
darfs und der voraussichtlichen Entwicklung der Schü-
lerzahlen korrigiert werden.

§ 19
Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber 

auf die Schulformen

(1) Die Zuordnung der Bewerberinnen und Bewerber zu 
einer der Schulformen erfolgt entsprechend der Master-
prüfung oder der Ersten Staatsprüfung. Sie können 
Wünsche hinsichtlich der Schulform äußern. Werden 
keine Wünsche angegeben, entscheidet die Einstellungs-
behörde.

(2) Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber höher 
als die Zahl der verfügbaren Ausbildungsplätze, ent-
scheidet das Los.

(3) Das Verfahren wird für jede Schulform durchgeführt.

(4) Bewerberinnen und Bewerbern, denen ein Ausbil-
dungsplatz nicht wunschgemäß zugewiesen werden 
kann, bietet die Einstellungsbehörde einen Ausbildungs-
platz in einer anderen Schulform an.

(5) In dem Einstellungsangebot teilt die Einstellungsbe-
hörde den Bewerberinnen und Bewerbern mit, in welcher 
Schulform sie ausgebildet werden.

§ 20
Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber

auf die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

(1) Im Rahmen der ausgewiesenen Gesamtzahl der Aus-
bildungsplätze erhalten die Bewerberinnen und Bewer-
ber in einem Verfahren gemäß § 21 ein Angebot für einen 
Ausbildungsplatz an einem Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung.

(2) Das Angebot hat zum Ziel, den Bewerberinnen und 
Bewerbern einen Ausbildungsplatz an einem Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildung anzubieten, in 
dem die Ausbildung in ihren Fächern erfolgen kann. 
Dabei ist eine möglichst gleichmäßige Auslastung der 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung des Lan-
des unter Berücksichtigung deren weiterer Aufgaben, 
insbesondere bei der Ausbildung von Seiteneinsteigerin-
nen und Seiteneinsteigern und der Ausbildung von Stu-
dierenden im Praxissemester, sowie unter Berücksichti-
gung der regionalen Ausbildungskapazitäten 
anzustreben. Die Ortswünsche der Bewerberinnen und 
Bewerber sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

§ 21
Verfahren zur Verteilung der Ausbildungsplätze

an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

(1) Ausbildungsplätze werden zunächst unter Berück-
sichtigung schwerwiegender sozialer Gesichtspunkte und 
danach nach Fächerkombinationsgruppen und bei glei-
chem Rang nach Losentscheid verteilt.

(2) Die Rangfolge von Fächerkombinationsgruppen wird 
bestimmt von der Anzahl der Ausbildungsplätze, die lan-
desweit für jedes Fach zur Verfügung stehen. Das Fach 
mit dem geringsten Fachleiterangebot steht an erster 
Stelle, das Fach mit dem höchsten Fachleiterangebot 
steht an letzter Stelle.

(3) Als schwerwiegende soziale Gesichtspunkte im Sinne 
des Absatzes 1 sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaften,

2.  ortsgebundenes Ausbildungsverhältnis oder Beschäf-
tigungsverhältnis einer Partnerin oder eines Partners 
nach Nummer 1,

3.  Alleinstehende mit minderjährigem Kind oder min-
derjährigen Kindern im eigenen Haushalt,

4.  minderjährige Kinder,

5.  Kinder mit nachgewiesenen gesundheitlichen oder 
erzieherischen Problemen,

6.  eheähnliche Gemeinschaften

7.  Schwerbehinderung oder Gleichstellung,

8.  alleinige Verantwortung für einen anerkannten, ärzt-
lich bescheinigten Pfl egefall,

9.  durch Mitgliedschaft in einer gewählten Vertretung 
kommunaler Gebietskörperschaften bedingte Ortsge-
bundenheit und

10.  durch langjährige ehrenamtliche Tätigkeit bedingte 
Ortsgebundenheit.

Teil 3
Besondere Vorschriften der Ausbildung 

im Vorbereitungsdienst

§ 22
Grundschule

Es fi ndet Ausbildung in Deutsch (Sprachliche Grundbil-
dung) und Mathematik (Mathematische Grundbildung) 
statt. Ist eines der beiden Fächer nicht Ausbildungsfach 
gemäß § 8, werden Ausbildungsinhalte im Rahmen von 
Seminarveranstaltungen vermittelt.

§ 23
Berufskolleg

(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die 
eine Masterprüfung oder eine Erste Staatsprüfung in 
einer berufl ichen Fachrichtung abgelegt haben, müssen 
den Nachweis einer einschlägigen fachpraktischen Tätig-
keit in Bezug auf die jeweilige berufl iche Fachrichtung 
erbringen.

(2) Wer eine Masterprüfung oder eine Erste Staatsprü-
fung in einer berufl ichen Fachrichtung abgelegt hat, die 
nicht den in Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmun-
gen (§ 5 Absatz 2 Satz 1) entspricht, kann ausnahms-
weise in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, 
sofern eine fachpraktische Tätigkeit nachgewiesen wird, 
schulischer Bedarf besteht und eine entsprechende Aus-
bildung gewährleistet werden kann. Die Entscheidung 
trifft das für Schulen zuständige Ministerium.

(3) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sol-
len in teilzeitschulischen und vollzeitschulischen Bil-
dungsgängen ausgebildet werden. Die Kooperation mit 
betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten 
sowie die Zusammenarbeit mit anderen außerschulischen 
Partnern ist Teil ihrer Ausbildung.

§ 24
Lehramt für sonderpädagogische Förderung

(1) Die Ausbildung erfolgt in einem Unterrichtsfach oder 
einem Lernbereich sowie einer sonderpädagogischen 
Fachrichtung. Die Ausbildung erfolgt nach Wahl der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in einer 
der sonderpädagogischen Fachrichtungen ihrer Master-
prüfung oder Ersten Staatsprüfung. Aus Kapazitätsgrün-
den kann die Ausbildung auch in der nicht gewählten 
sonderpädagogischen Fachrichtung erfolgen; die Vertei-
lung erfolgt entsprechend den Regelungen in § 18 bis 
§ 20. Die weiteren Fächer der Ersten Staatsprüfung oder 
der Masterprüfung sind Bestandteil der Ausbildung. In 
der Ausbildung werden die weiteren sonderpädagogi-
schen Fachrichtungen und die Anforderungen unter-
schiedlicher Orte sonderpädagogischer Förderung, insbe-
sondere des gemeinsamen Unterrichts, berücksichtigt.

(2) Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter fi ndet an Schulen statt, in denen Kin-
der und Jugendliche mit entsprechendem sonderpädago-
gischem Förderbedarf unterrichtet werden.
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§ 25
Erwerb mehrerer Lehramtsbefähigungen

(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die 
vor Beginn des Vorbereitungsdienstes für zwei Lehrämter 
eine Masterprüfung oder eine Erste Staatsprüfung nach-
gewiesen haben, absolvieren den Vorbereitungsdienst und 
die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt ihrer Wahl.

(2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die 
eine Masterprüfung oder eine Erste Staatsprüfung für 
ein weiteres Lehramt während des Vorbereitungsdienstes 
ablegen, setzen ihre Ausbildung für das Lehramt fort, für 
das sie die Ausbildung begonnen haben.

(3) Durch Ablegen der Staatsprüfung erwerben sie nach 
Maßgabe des § 15 Lehrerausbildungsgesetz auch die 
Lehramtsbefähigung für das weitere Lehramt.

Teil 4
Staatsprüfung

§ 26
Zweck der Prüfung

In der Staatsprüfung wird festgestellt, ob und in wel-
chem Maße die Prüfl inge die Ziele des Vorbereitungs-
dienstes gemäß § 1 erreicht und Handlungskompetenzen 
für den Lehrerberuf nach Anlage 1 erworben haben.

§ 27
Einteilung der Staatsprüfung

Die Staatsprüfung besteht aus zwei Unterrichtsprakti-
schen Prüfungen mit zwei Schriftlichen Arbeiten und 
einem Kolloquium.

§ 28
Noten

Die einzelnen Ausbildungs- und Prüfungsleistungen sind 
mit einer der folgenden Noten zu bewerten:

sehr gut (1):    eine Leistung, die den Anforderungen 
im besonderen Maße entspricht;

gut (2):      eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht;

befriedigend (3):  eine Leistung, die den Anforderungen 
im Allgemeinen entspricht;

ausreichend (4):  eine Leistung, die zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforde-
rungen noch entspricht;

mangelhaft (5):   eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht, die jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind;

ungenügend (6):  eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht, und bei der selbst die 
Grundkenntnisse lückenhaft sind.

§ 29
Prüfungszeit

(1) Die Staatsprüfung fi ndet während des Vorbereitungs-
dienstes statt. Beide Unterrichtspraktischen Prüfungen 
und das Kolloquium fi nden im letzten Halbjahr der Aus-
bildung am selben Tag statt.

(2) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sind 
verpfl ichtet, sich im letzten Monat vor Beginn des letzten 
Halbjahres ihrer Ausbildung schriftlich beim Prüfungs-
amt zur Prüfung zu melden. Mit Eingang ihrer Meldung 
im Prüfungsamt sind sie in die Prüfung eingetreten. Mit 
der Meldung ist ein etwaiger Vorschlag einer Prüferin 
oder eines Prüfers nach § 31 Absatz 2 Satz 1 zu verbin-
den. Das Prüfungsamt informiert über die Folgen des 
Eintritts in das Prüfungsverfahren.

(3) Während der gesetzlichen Schutzfristen nach dem 
Mutterschutzgesetz dürfen Prüfungsleistungen nicht ver-
langt und in der Regel auch nicht erbracht werden. Das 
Prüfungsamt kann auf schriftlichen Antrag der Prü-
fungskandidatin im Ausnahmefall das Erbringen von 
Prüfungsleistungen zulassen, wenn der Kandidatin die 
Prüfungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Fächer 
und Unterrichtsgegenstände ärztlich bescheinigt wurde 

und die erforderliche Einbindung der Prüfung in länger-
fristige Unterrichtszusammenhänge gewährleistet ist. 
Eine Meldung zur Prüfung nach Absatz 2 Satz 1 ist in 
jedem Fall vorzunehmen.

§ 30
Prüfungsamt

(1) Die Prüfung wird vor dem Prüfungsamt abgelegt. 
Das Prüfungsamt bildet für jeden Prüfl ing einen Prü-
fungsausschuss.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungsausschüsse können beru-
fen werden:

1.  Schulleiterinnen und -leiter und ihre Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter,

2.  Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder und

3.  schul- und ausbildungsfachliche Vertreterinnen und 
Vertreter einer Schulaufsichtsbehörde.

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig.

(4) Als Mitglied eines Prüfungsausschusses kann nur 
tätig werden, wer

1.  die Befähigung zu dem von dem Prüfl ing angestrebten 
Lehramt oder

2.  die Befähigung zu einem entsprechenden Lehramt 
besitzt oder

3.  über eine Lehramtsbefähigung verfügt, die eine 
Schulstufe oder eine Schulform des vom Prüfl ing 
angestrebten Lehramtes umfasst.

(5) Das Prüfungsamt bestimmt im Benehmen mit Schule 
und Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung den 
Prüfungstermin und teilt diesen dem Prüfl ing und dem 
Prüfungsausschuss in der Regel mindestens vier Wochen 
vorher mit. Es erteilt Zeugnisse und Bescheinigungen 
über die Ergebnisse der Staatsprüfung und ist Wides-
pruchsbehörde bei Widersprüchen gegen das Ergebnis 
der Staatsprüfung. Es evaluiert und dokumentiert die 
Prüfungen einschließlich der Langzeitbeurteilungen, 
archiviert die Unterlagen und steuert die Prüfungsver-
fahren einschließlich der Beurteilungsverfahren hinsicht-
lich Standardorientierung und Qualitätsentwicklung.

§ 31
Prüfungsausschuss

(1) Für jeden Prüfl ing wird ein Prüfungsausschuss gebil-
det, der sich zusammensetzt aus:

1.  einer Schulleiterin oder einem Schulleiter oder deren 
Stellvertreterin oder Stellvertreter oder einer Schul-
aufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichtsbeamten 
als vorsitzendem Mitglied und

2.  zwei Seminarausbilderinnen oder Seminarausbildern.

Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses hat die 
Durchführung der Prüfung Vorrang vor anderen Dienst-
geschäften. Schulleiterinnen und Schulleiter können sich 
im Verhinderungsfall durch ihre Vertretung im Amt ver-
treten lassen.

(2) In den Prüfungsausschuss sind mindestens zwei Per-
sonen zu berufen, die an der Ausbildung des Prüfl ings 
nicht beteiligt waren; der Prüfl ing kann mit der Meldung 
zur Prüfung ein an seiner fachbezogenen Ausbildung 
beteiligtes Mitglied nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vor-
schlagen. Jedes Ausbildungsfach des Prüfl ings muss von 
mindestens einem Mitglied des Prüfungsausschusses ver-
treten werden.

(3) Die Teilnahme weiterer Personen mit dienstlichem 
Interesse an der Prüfung kann das Prüfungsamt zulassen. 
Dies gilt insbesondere für Vertreterinnen und Vertreter von 
Schulaufsichtsbehörden, sowie von an der Ausbildung und 
Prüfung beteiligten Einrichtungen. Die Rechte der Kir-
chen auf Einsichtnahme in den Fächern Evangelische 
Religionslehre und Katholische Religionslehre werden in 
diesem Verfahren gewährleistet. Bedienstete des Landes, 
die nach Satz 1 an einer Prüfung teilnehmen, haben sich 
einer eigenständigen Bewertung von Prüfungsleistungen 
zu enthalten. Mit Zustimmung des Prüfl ings können auch 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter zugelas-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 28. April 2011224

sen werden, die die Staatsprüfung noch nicht abgelegt 
haben; ihre Zahl kann durch die Prüfungsvorsitzende oder 
den Prüfungsvorsitzenden im Interesse eines ordnungsge-
mäßen Prüfungsverlaufs begrenzt werden. Die Namen der 
teilnehmenden Personen sind im Protokoll festzuhalten. 
Die Rechte von Schwerbehindertenvertretungen auf Teil-
nahme an Prüfungen und Abgabe von Stellungnahmen 
bleiben unberührt.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind ver-
pfl ichtet, über die Vorgänge bei der Prüfungsberatung 
Verschwiegenheit zu bewahren. Bei den Beratungen des 
Prüfungsausschusses dürfen nur dessen Mitglieder und 
Vertreterinnen oder Vertreter des Prüfungsamtes zugegen 
sein. Der Prüfungsausschuss beschließt auf Vorschlag der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden mit der Mehrheit der 
Stimmen. Seine Mitglieder haben jeweils eine Stimme. 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(5) Die Prüfungsvorsitzenden bestellen die Protokollfüh-
rerin oder den Protokollführer. Sie sind verantwortlich für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung und leiten die 
Prüfungsunterlagen unverzüglich dem Prüfungsamt zu.

§ 32
Unterrichtspraktische Prüfungen 

und Schriftliche Arbeiten

(1) In jedem Fach ist eine Unterrichtspraktische Prüfung 
verpfl ichtend. Findet die Ausbildung lediglich in einem 
Unterrichtsfach statt, sind die beiden Unterrichtsprakti-
schen Prüfungen in dem Unterrichtsfach durchzuführen. 
Ergibt die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte 
für die beiden Unterrichtspraktischen Prüfungen nicht 
mindestens die Note „ausreichend“ (4,0), wird die Prü-
fung ohne Durchführung eines Kolloquiums für nicht 
bestanden erklärt.

(2) Unterrichtspraktische Prüfungen sind so anzulegen, 
dass in der didaktischen und methodischen Planung und 
Durchführung des Unterrichts auch die Fähigkeit deut-
lich wird, komplexere unterrichtliche Situationen eigen-
ständig und sachangemessen auf dem Stand der jeweili-
gen Fachdiskussion zu gestalten. Besondere Formen der 
Unterrichtspraktischen Prüfung können mit Zustim-
mung des Prüfungsamtes erprobt werden. Die Unter-
richtspraktischen Prüfungen dauern in der Regel 45 
Minuten; sie sollen 40 Minuten nicht unterschreiten und 
60 Minuten nicht überschreiten. Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter, die in einer Schulform mit ver-
schiedenen Schulstufen oder Bildungsgängen ausgebil-
det werden, erbringen die Unterrichtspraktischen Prü-
fungen in unterschiedlichen Schulstufen oder 
Bildungsgängen.

(3) Im Auftrag des Prüfungsamtes legt das Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung den Zeitpunkt, die 
Klasse oder den Kurs oder die vergleichbare Organisati-
onseinheit und gegebenenfalls die sonstigen Bedingun-
gen für die Durchführung der Unterrichtspraktischen 
Prüfung fest. Die Festlegung erfolgt auf schriftlichen Vor-
schlag des Prüfl ings für einen Zeitpunkt innerhalb eines 
vom Prüfungsamt vorgegebenen Prüfungszeitraums. Das 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung trifft 
ersatzweise die notwendigen Entscheidungen, wenn die 
schriftlichen Vorschläge gemäß Satz 2 nicht zum vorge-
gebenen Termin vorliegen.

(4) Der Prüfl ing teilt die Themen der Unterrichtsprakti-
schen Prüfungen und die Bezeichnungen der zugehörigen 
Unterrichtsreihen spätestens zehn Tage vor dem Prü-
fungstermin dem Prüfungsamt über das Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung schriftlich mit. Das 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung leitet drei 
Durchschriften der Themenmitteilung den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu. Sofern der Prüfl ing das Thema 
ohne genügende Entschuldigung nicht rechtzeitig bekannt 
gibt, bestimmt eine vom Prüfungsamt bestellte Semi-
narausbilderin oder ein Seminarausbilder das Thema.

(5) Vor Beginn der Prüfung legt der Prüfl ing den Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses für jedes Fach eine 
Schriftliche Arbeit vor. Diese umfasst eine schriftliche 
Planung des Unterrichts, (insbesondere: Ziele, ein oder 
mehrere didaktische Schwerpunkte und geplanter Ver-
lauf des Unterrichts einschließlich der jeweiligen 
Begründungszusammenhänge) und eine Darstellung der 

zugehörigen längerfristigen Unterrichtszusammenhänge, 
in die die Unterrichtsstunde der Unterrichtspraktischen 
Prüfung eingebunden ist. Der Umfang der Schriftlichen 
Arbeit soll zehn Seiten nicht überschreiten, davon soll 
auf die Planung der Stunde und auf die längerfristigen 
Unterrichtszusammenhänge jeweils etwa die Hälfte ent-
fallen. Das Prüfungsamt kann von den Prüfl ingen eine 
schriftliche Versicherung an Eides statt verlangen und 
abnehmen, dass die Prüfungsleistung von ihnen selbst-
ständig erbracht worden ist.

(6) Vor Eintritt in die Unterrichtspraktischen Prüfungen 
soll die oder der Ausbildungsbeauftragte oder eine Ver-
tretung zu ausbildungs- und prüfungsrelevanten Aspek-
ten gehört werden. Das Ergebnis ist in die Niederschrift 
gemäß Absatz 10 aufzunehmen. Den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses soll das Ergebnis der Langzeitbe-
urteilungen erst nach Bewertung aller Prüfungsleistun-
gen mitgeteilt werden.

(7) Der Prüfl ing und der Prüfungsausschuss führen vor 
Bewertung der Unterrichtspraktischen Prüfung ein 
Gespräch von etwa 15 Minuten Dauer, in dem Planung 
und Durchführung des Unterrichts refl ektiert werden.

(8) Vor Beginn des Kolloquiums bewertet der Prüfungs-
ausschuss jede Unterrichtspraktische Prüfung unter 
Berücksichtigung des Gesprächs nach Absatz 7 mit einer 
Note gemäß § 28. Fand die Unterrichtspraktische Prü-
fung unter Einbeziehung einer sonderpädagogischen 
Fachrichtung statt, wird die Prüfung unter Berücksichti-
gung der fach- und fachrichtungsbezogenen Leistungen 
des Prüfl ings bewertet.

(9) Die Schriftlichen Arbeiten nach Absatz 5 werden 
unter Berücksichtigung des Grades der selbständigen 
Leistung, des sachlichen Gehalts, der Einbindung der 
Unterrichtspraktischen Prüfung in die längerfristigen 
Unterrichtszusammenhänge und der sprachlichen Form 
mit einer eigenen Note bewertet. Absatz 8 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Die wesentlichen Begründungen für die 
Bewertung werden in die Niederschrift nach Absatz 10 
aufgenommen.

(10) Über jede Unterrichtspraktische Prüfung ist von 
einem Mitglied des Prüfungsausschusses eine Nieder-
schrift anzufertigen, die Angaben über das Thema, den 
Prüfungsverlauf und die festgelegte Note sowie die 
wesentlichen Begründungen dafür enthält, ob und in 
welchem Maße der Prüfl ing die Ziele des Vorbereitungs-
dienstes gemäß § 1 erreicht hat. Die Niederschrift ist zur 
Prüfungsakte zu nehmen.

§ 33
Kolloquium

(1) Das Prüfungsverfahren wird mit einem Kolloquium 
abgeschlossen, das 45 Minuten dauert. Es soll dem Prüf-
ling ermöglichen, sich mit komplexen pädagogischen 
Fragestellungen auseinanderzusetzen, und zeigen, dass er 
die geforderten Standards erreicht hat.

(2) Das Kolloquium bezieht sich auf zentrale Bereiche 
des berufl ichen Handelns und ist so auszurichten, dass 
die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit berufl ichen 
Situationen theoriegeleitet nachgewiesen werden kann.

(3) Der Ausschuss bewertet die Leistung des Prüfl ings im 
Kolloquium.

(4) Die Komplexität der Problemdarstellung, der sachli-
che Gehalt der Ausführungen, die Folgerichtigkeit der 
Gedankenführung, die Eigenständigkeit des Urteils und 
die Kommunikationsfähigkeit sind abschließend mit 
einer Note gemäß § 28 zu bewerten.

(5) Über das Kolloquium ist von einem Mitglied des Aus-
schusses, das von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
bestimmt wird, eine Niederschrift zu fertigen, in der die 
Gegenstände des Kolloquiums aufgeführt sind. In der 
Niederschrift sind das Beratungsergebnis und die 
beschlossene Note einschließlich der wesentlichen 
Gründe für die Notengebung aufzunehmen. Die Nieder-
schrift ist zur Prüfungsakte zu nehmen.

(6) Das Ergebnis der Unterrichtspraktischen Prüfungen, 
der Schriftlichen Arbeiten und des Kolloquiums ist dem 
Prüfl ing nach Abschluss des Kolloquiums von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mündlich 
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bekannt zu geben. Die oder der Vorsitzende gibt dem 
Prüfl ing im Anschluss ein vorläufi ges Gesamtergebnis 
der Prüfung mündlich bekannt.

§ 34
Ermittlung des Gesamtergebnisses der Staatsprüfung

(1) Das Prüfungsamt ermittelt das Ergebnis der Staats-
prüfung aus der durch zwanzig geteilten Summe der 
Notenwerte

1.  der fünffach gewichteten Note der Langzeitbeurtei-
lung der Schule (25 vom Hundert),

2.  der fünffach gewichteten Note der Langzeitbeurtei-
lung des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbil-
dung (25 vom Hundert),

3.  der einfach gewichteten Note der ersten Schriftlichen 
Arbeit (5 vom Hundert),

4.  der dreifach gewichteten Note der ersten Unterrichts-
praktischen Prüfung (15 vom Hundert),

5.  der einfach gewichteten Note der zweiten Schriftli-
chen Arbeit (5 vom Hundert,

6.  der dreifach gewichteten Note der zweiten Unter-
richtspraktischen Prüfung (15 vom Hundert) und

7.  der zweifach gewichteten Note des Kolloquiums (10 
vom Hundert).

Es stellt das unter Berücksichtigung von zwei Dezimal-
stellen errechnete Gesamtergebnis mit einer Note gemäß 
§ 28 fest. Die Gesamtnote hat folgende Notenbezeich-
nung:

sehr gut:   bis 1,49,
gut:    1,50 bis 2,49,
befriedigend:  2,50 bis 3,49,
ausreichend:  3,50 bis 4,00,
mangelhaft:  über 4,00.

Weitere Dezimalstellen werden ohne Rundung gestri-
chen.

(2) Die Staatsprüfung ist bestanden, wenn

1.  das Gesamtergebnis (Absatz 1),

2.  die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte für die 
beiden Unterrichtspraktischen Prüfungen (§ 32),

3.  die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte für die 
beiden Langzeitbeurteilungen (§ 16) und

4.  drei der vier in Absatz 1 Nummer 1, Nummer 2, Num-
mer 4 und Nummer 6 genannten Noten

mindestens „ausreichend“ (4,00) sind.

(3) Das Prüfungsamt teilt das Prüfungsergebnis schrift-
lich mit.

§ 35
Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten und 

Versäumen von Prüfungsterminen

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn ein Prüf-
ling ohne schwerwiegenden Grund die Meldung zur 
Staatsprüfung nach § 29 Absatz 2 versäumt oder zum 
Termin für eine Unterrichtspraktische Prüfung oder für 
das Kolloquium nicht erscheint.

(2) Legt der Prüfl ing dem Prüfungsausschuss bis zum 
Beginn der Prüfung keine Schriftliche Arbeit nach § 32 
Absatz 5 vor, wird die jeweilige Schriftliche Arbeit mit 
der Note „ungenügend“ bewertet.

(3) Von einem Prüfl ing, der sich mit Krankheit entschul-
digt, kann die Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung 
oder eine amtsärztliche Untersuchung verlangt werden.

(4) Entschuldigungsgründe müssen unverzüglich geltend 
gemacht werden. Die Entscheidung über ihre Anerken-
nung trifft das Prüfungsamt.

§ 36
Rücktritt

(1) Nach Eintritt in die Prüfung (§ 29 Absatz 2) kann der 
Prüfl ing aus schwerwiegenden Gründen die Genehmi-

gung des Rücktritts von der Prüfung beantragen. Über 
den Antrag entscheidet das Prüfungsamt.

(2) Tritt ein Prüfl ing ohne Genehmigung des Prüfungs-
amtes von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. Dies gilt auch, wenn gleichzeitig der 
Antrag auf Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 
gestellt wird.

(3) Bei Genehmigung des Rücktritts wird die Prüfung zu 
einem vom Prüfungsamt bestimmten Zeitpunkt neu 
angesetzt. Die Terminfestlegung entfällt, wenn ein Prüf-
ling auf Antrag aus dem Vorbereitungsdienst ausscheidet 
oder unter Wegfall der Dienstbezüge beurlaubt wird.

(4) § 35 Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 37
Ordnungswidriges Verhalten

(1) Im Falle einer Täuschungshandlung oder eines ande-
ren erheblichen ordnungswidrigen Verhaltens während 
der Prüfung hält der Prüfungsausschuss die Art und den 
Umfang des Verstoßes in der Prüfungsniederschrift fest. 
Die Niederschrift ist zur Prüfungsakte zu nehmen.

(2) Über die Folgen eines bei einer Prüfungsleistung fest-
gestellten ordnungswidrigen Verhaltens entscheidet das 
Prüfungsamt nach Anhörung des Prüfl ings. Es informiert 
die zuständige Ausbildungsbehörde unverzüglich.

(3) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens kön-
nen ausgesprochen werden:

1.  Dem Prüfl ing kann die Wiederholung einzelner oder 
mehrerer Prüfungsleistungen auferlegt werden.

2.  Prüfungsleistungen, auf die sich das ordnungswidrige 
Verhalten bezieht, können wie eine mit der Note 
„ungenügend“ bewertete Prüfungsleistung behandelt 
und entsprechend in die Ermittlung des Gesamter-
gebnisses einbezogen werden.

3.  Die Prüfung kann für nicht bestanden erklärt werden. 
In besonders schweren Fällen kann eine Wiederho-
lungsprüfung ausgeschlossen werden.

(4) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das 
Bestehen der Prüfung kann das Prüfungsergebnis wegen 
eines ordnungswidrigen Verhaltens aufgehoben und eine 
der in Absatz 3 genannten Folgen ausgesprochen werden, 
jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit 
Ausstellung des Zeugnisses.

§ 38
Wiederholung der Staatsprüfung

(1) Prüfl inge, die die Prüfung nicht bestanden haben, 
können sie einmal wiederholen. Der Prüfl ing gilt nach 
dem erstmaligen Nichtbestehen der Staatsprüfung wei-
terhin als in die Prüfung eingetreten.

(2) Für die Ablegung der Wiederholungsprüfung ist der 
Vorbereitungsdienst in Fällen des Nichtbestehens nach 
§ 34 Absatz 2 um sechs Monate zu verlängern; in anderen 
Fällen entscheidet das Prüfungsamt über Verlängerungen 
von bis zu sechs Monaten Dauer.

(3) Das Prüfungsamt teilt die Festsetzung der Verlänge-
rungsdauer dem Prüfl ing sowie der Ausbildungsbehörde 
mit.

§ 39
Zeugnisse und Bescheinigungen

(1) Über die bestandene Staatsprüfung wird ein Zeugnis 
ausgestellt, über die nicht bestandene Staatsprüfung eine 
Bescheinigung.

(2) In dem Zeugnis über die bestandene Staatsprüfung 
werden das Lehramt und die Fächer benannt, in dem und 
in denen ausgebildet und geprüft wurde. Das Gesamter-
gebnis der Staatsprüfung wird in Worten und in Ziffern 
unter Berücksichtigung zweier Dezimalstellen aufge-
führt. Die einzelnen Noten nach § 34 Absatz 1 sowie die 
Noten in den Fächern der Ausbildung nach § 16 Absatz 1 
Satz 1 werden mit einer Aufstellung aller Ausbildungs- 
und Prüfungsnoten in einer gesonderten Bescheinigung 
ausgewiesen.

(3) Für Fächer der Masterprüfung oder der Ersten 
Staatsprüfung, die während des Vorbereitungsdienstes 
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nicht benotet wurden und nicht Bestandteil der Staats-
prüfung gewesen sind, ist im Zeugnis über die Staats-
prüfung der Zusatz aufzunehmen, dass die Lehramtsbe-
fähigung diese Fächer umfasst.

(4) Zeugnisse und Bescheinigungen sind von der Leiterin 
oder dem Leiter des Prüfungsamtes oder einer Stellver-
treterin oder einem Stellvertreter zu unterschreiben. Sie 
werden bei bestandener Prüfung jeweils auf den Tag 
datiert, an dem das Prüfungsergebnis schriftlich bekannt 
gegeben wird. Bei nicht bestandener, endgültig nicht 
bestandener Prüfung und bei Prüfungen außerhalb der 
Regeldauer des Vorbereitungsdienstes werden sie jeweils 
auf den Tag datiert, an dem die letzte Prüfungsleistung 
erbracht worden ist.

Teil 5
Besondere Vorschriften über die Festlegung der Zahl
der Ausbildungsplätze und das Zulassungsverfahren

§ 40
Ausbildungskapazitäten

(1) Das für Schulen zuständige Ministerium ermittelt zu 
den jeweiligen Einstellungsterminen im Rahmen des 
Landeshaushalts die Zahl der verfügbaren Ausbildungs-
plätze im Vorbereitungsdienst, die Zahl der Ausbildungs-
plätze für die Lehrämter sowie gegebenenfalls die Zahl 
der Ausbildungsplätze in bestimmten Fächern einzelner 
Lehrämter und legt sie fest. Dabei ist die Ausbildungs-
kapazität der Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-
dung und die Kapazität der Ausbildungsschulen soweit 
auszuschöpfen, dass eine sachgerechte Ausbildung noch 
gewährleistet werden kann.

(2) Die Ausbildungskapazität der Zentren für schulprak-
tische Lehrerausbildung richtet sich nach ihrem Raum- 
und Personalbestand sowie nach der nach Maßgabe des 
Haushalts bestimmten durchschnittlichen Höchstzahl 
der Ausbildungsplätze für Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter in fachbezogenen und überfachlichen 
Ausbildungsgruppen. Die Ausbildungskapazität der 
Schulen richtet sich nach der Belastbarkeit der Schule 
durch den Ausbildungsunterricht, der etwa 15 vom Hun-
dert des insgesamt erteilten Unterrichts nicht über-
schreiten soll, sowie nach dem durch den selbstständigen 
Unterricht der Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärter zu deckenden Unterrichts bedarf.

(3) Die Ausbildungsplätze, die insgesamt im Vorberei-
tungsdienst zur Verfügung stehen, verteilen sich auf die 
Lehrämter unter Berücksichtigung des Verhältnisses des 
erteilten Unterrichts der Lehrämter.

§ 41
Grundsätze des Zulassungsverfahrens

(1) Zulassungsverfahren können sich jeweils auf einzelne 
Lehrämter oder auf Fächer einzelner Lehrämter bezie-
hen.

(2) Ein Zulassungsverfahren wird durchgeführt, wenn 
die Zahl der Bewerbungen die Zahl der Ausbildungs-
plätze

1.  im Lehramt an Grundschulen um mehr als 10 vom 
Hundert,

2.  im Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen um 
mehr als 15 vom Hundert,

3.  im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen um 
mehr als 15 vom Hundert, 

4.  im Lehramt an Berufskollegs um mehr als 15 vom 
Hundert oder

5.  im Lehramt für sonderpädagogische Förderung um 
mehr als 10 vom Hundert

übersteigt. 

Bewerberinnen und Bewerber mit früher erworbenen 
Lehrämtern werden den jeweils entsprechenden Lehr-
ämtern zugerechnet, Bewerberinnen und Bewerber mit 
den Lehrämtern für die Sekundarstufe II und die Sekun-
darstufe I werden dem Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen zugerechnet.

(3) Sofern die Zahl der Ausbildungsplätze in einem Fach 
eines Lehramtes aus Kapazitätsgründen beschränkt ist, 

wird ein Zulassungsverfahren unter der Voraussetzung 
durchgeführt, dass die Zahl der fachbezogenen Bewer-
bungen in einem Lehramt die festgelegte Zahl der Aus-
bildungsplätze um mehr als 10 vom Hundert übersteigt.

(4) In dem Zulassungsverfahren werden die Bewerberin-
nen und Bewerber nach Maßgabe der Vorschriften der 
§§ 42 bis 45 ausgewählt.

§ 42
Auswahl nach Bedarf

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die in einem Fach aus-
gebildet werden wollen, für das in einem Lehramt ein 
dringender Bedarf besteht, erhalten im Rahmen der 
Quote (bis zu 10 Prozent der Gesamtzahl der Ausbil-
dungsplätze) vorab einen Ausbildungsplatz.

(2) Die Fächer des dringenden fachlichen Bedarfs stellt 
das für Schulen zuständige Ministerium je Lehramt fest 
und bestimmt jeweils die Größenordnung im Rahmen der 
Quote.

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber mit einem Fach des dringenden fachlichen Bedarfs 
die je Lehramt festgelegte Zahl der Ausbildungsplätze, 
werden unter Beachtung des § 15 Absatz 3 des Landes-
beamtengesetzes die Ausbildungsplätze nach der Rang-
folge der Gesamtnoten vergeben. Bei gleicher Gesamt-
note entscheidet eine etwaige Wartezeit. Im Übrigen 
entscheidet das Los.

(4) Wird die Zahl der vorab zu vergebenden Ausbil-
dungsplätze nicht voll in Anspruch genommen, so wer-
den die verbleibenden Plätze nach § 43 vergeben.

§ 43
Auswahl nach Qualifikation

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
nach der Qualifi kation ist der Mittelwert aus Bachelor- 
und Masterprüfung oder die Gesamtnote der Ersten 
Staatsprüfung zu Grunde zu legen. Im Falle von mehre-
ren Masterprüfungen für verschiedene Lehrämter wird 
zunächst ein Mittelwert für die Masterprüfungen ermit-
telt und dann der Berechnung nach Satz 1 zu Grunde 
gelegt. Im Falle von mehreren Bachelorprüfungen, mit 
denen die Anforderungen der Lehramtszugangsverord-
nung erfüllt wurden, wird zunächst der Mittelwert für 
die Bachelorprüfungen ermittelt und dann der Berech-
nung nach Satz 1 zu Grunde gelegt. Im Falle von mehre-
ren Ersten Staatsprüfungen wird ein Mittelwert für die 
Staatsprüfungen als Gesamtnote gebildet.

(2) Im Falle von Prüfungen, die als gleichwertig aner-
kannt werden, setzt die Anerkennungsbehörde eine ent-
sprechende Gesamtnote fest.

(3) Unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern mit 
gleicher Gesamtnote entscheidet unter Beachtung des 
§ 15 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes die Wartezeit. 
Im Übrigen entscheidet das Los.

§ 44
Auswahl nach Wartezeit

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
nach der Wartezeit werden die Ausbildungsplätze im 
Rahmen der verfügbaren Quote (§ 6 Absatz 2 Nummer 3 
Lehrerausbildungsgesetz) in der Rangfolge der Häufi g-
keit ihrer berücksichtigungsfähigen Bewerbungen bei 
der Ausbildungsbehörde vergeben. Jeweils sechs volle 
Monate der nach § 6 Absatz 3 des Lehrerausbildungsge-
setzes zu berücksichtigenden Zeiten gelten als eine 
Bewerbung.

(2) Bei gleichem Rang von Bewerberinnen und Bewer-
bern werden unter Beachtung des § 15 Absatz 3 des Lan-
desbeamtengesetzes die Ausbildungsplätze in der Rang-
folge ihrer Gesamtnoten vergeben. Im Übrigen 
entscheidet das Los.

§ 45
Auswahl nach Härtegesichtspunkten

(1) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
nach Härtegesichtspunkten werden die Ausbildungs-
plätze im Rahmen der verfügbaren Quote (§ 6 Absatz 2 
Nummer 4 Lehrerausbildungsgesetz) in der Rangfolge 
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des Grades der mit einer Ablehnung der Bewerbung ver-
bundenen außergewöhnlichen Härte vergeben. Eine 
außergewöhnliche, insbesondere soziale Härte liegt vor, 
wenn die Ablehnung des Zulassungsantrages für die 
Bewerberin oder den Bewerber mit Nachteilen verbun-
den wäre, die bei Anlegen eines strengen Maßstabes über 
das Maß der mit der Ablehnung üblicherweise verbunde-
nen Nachteile erheblich hinausgehen.

(2) Eine außergewöhnliche Härte kann im Einzelfall ins-
besondere vorliegen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber

1.  schwerbehindert oder im Sinne des Sozialgesetzbu-
ches IX gleichgestellt ist oder

2.  aus gesetzlicher oder sittlicher Verpfl ichtung einem 
nach § 2 des Bundeskindergeldgesetzes zu berück-
sichtigenden Kind oder einer nicht erwerbsfähigen 
anderen Person überwiegend Unterhalt leistet.

Bis zur Hälfte werden die im Rahmen der Quote verfüg-
baren Ausbildungsplätze zunächst an Bewerberinnen 
und Bewerber nach Satz 1 Nummer 1 nach dem Grad der 
Behinderung vergeben. Die übrigen Ausbildungsplätze 
werden an Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 
Nummer 2 und für sonstige Härtefälle vergeben. Sofern 
im Ergebnis Ausbildungsplätze im Rahmen der nach dem 
Lehrerausbildungsgesetz verfügbaren Quote frei bleiben 
sollten, werden diese an etwaige nicht berücksichtigte 
Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 Nummer 1 
nach dem Grad der Behinderung vergeben.

(3) Bei gleichem Rang von Bewerberinnen und Bewer-
bern werden unter Beachtung des § 15 Absatz 3 des Lan-
desbeamtengesetzes die Ausbildungsplätze in der Rang-
folge ihrer Gesamtnoten vergeben. Im Übrigen 
entscheidet das Los.

§ 46
Durchführung des Zulassungsverfahrens für Fächer

Im Falle der Festlegung der Zahl der fachbezogenen Aus-
bildungsplätze eines Lehramtes werden unter Beachtung 
des § 15 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes Ausbil-
dungsplätze in der Rangfolge der Gesamtnoten der 
Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Im Falle der 
Ranggleichheit der Gesamtnoten entscheidet die Warte-
zeit. Im Übrigen entscheidet das Los.

§ 47
Nachrückverfahren

(1) Ausbildungsplätze, die von zugelassenen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern nicht in Anspruch genommen 
werden, werden an die ranghöchste Bewerberin oder den 
ranghöchsten Bewerber des jeweiligen Lehramts oder 
des jeweiligen Fachs vergeben, die oder der den Vorberei-
tungsdienst unverzüglich antreten kann.

(2) Das für Schulen zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, aus Gründen der zeitgerechten Durchfüh-
rung des Nachrückverfahrens Termine für die Annahme 
angebotener Ausbildungsplätze zu setzen.

(3) Bei Fristversäumnis ist die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand ausgeschlossen.

§ 48
Folgen des Nichtantritts im Vorbereitungsdienst

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Durchführung 
eines Zulassungsverfahrens den Vorbereitungsdienst 
ohne wichtigen Grund (§ 5 Absatz 2 Satz 5) nicht antre-
ten, werden in einem etwaigen Zulassungsverfahren des 
nächsten Einstellungstermins nicht berücksichtigt.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 49
Nachteilsausgleich

(1) Soweit konkrete Regelungen fehlen, kann Schwerbe-
hinderten und ihnen Gleichgestellten auf Antrag Nach-
teilsausgleich in Ausbildung und Prüfung unter Berück-
sichtigung der Richtlinien zur Durchführung des 
Sozialgesetzbuches IX in der jeweils geltenden Fassung 
in angemessenem Umfange gewährt werden.

(2) Über den Antrag auf Nachteilsausgleich bei der Aus-
bildung entscheidet die zuständige Ausbildungsbehörde. 
Über den Antrag auf Nachteilsausgleich bei der Prüfung, 
der mit der Meldung zur Prüfung zu stellen ist, entschei-
det das Prüfungsamt.

§ 50
Übergangsvorschriften

(1) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die 
sich zum 31. Juli 2011 im Vorbereitungsdienst oder in der 
Zweiten Staatsprüfung befi nden, beenden ihre Ausbil-
dung nach den Vorschriften der Ordnung des Vorberei-
tungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehr-
ämter an Schulen vom 11. November 2003 (GV. NRW. 
S. 699), geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 
2006 (GV. NRW. S. 593).

(2) Studierende, die ihr Studium mit einem der Lehrämter 
gemäß Lehrerausbildungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. September 1998 (GV. NRW. 
S. 564), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2001 (GV. NRW. S. 876), oder gemäß Lehrerausbildungsge-
setz vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 325), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) abge-
schlossen haben oder abschließen, treten den Vorberei-
tungsdienst als Vorbereitungsdienst für eines dieser Lehr-
ämter an und legen die Staatsprüfung für eines dieser 
Lehrämter ab; es gelten die Vorschriften dieser Verordnung.

(3) Im Falle der Fortsetzung einer unterbrochenen Prü-
fung gelten die für das unterbrochene Prüfungsverfahren 
geltenden Vorschriften fort.

(4) Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
mit einer Ersten Staatsprüfung wird die Staatsprüfung 
über den 1. August 2011 hinaus als „Zweite Staatsprü-
fung“ bezeichnet.

(5) Prüfl inge, deren Hochschulabschlussprüfung noch 
nach den Regelungen des Lehrerausbildungsgesetzes 
vom 2. Juli 2002 als Erste Staatsprüfung oder als Teil-
prüfung der Ersten Staatsprüfung anerkannt worden ist, 
die aber erziehungswissenschaftliche Studien oder das 
didaktische Grundlagenstudium in einem Unterrichts-
fach noch nicht durch Prüfungen nachgewiesen haben, 
erbringen diese Nachweise über den 31. Juli 2011 hinaus 
im Rahmen des Vorbereitungsdienstes in gesonderten 
Prüfungen spätestens bis zum Eintritt in das Prüfungs-
verfahren (§ 29 Absatz 2) nach § 43 der Ordnung des Vor-
bereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für 
Lehrämter an Schulen vom 11. November 2003 (GV. 
NRW. S. 699), geändert durch Verordnung vom 1. Dezem-
ber 2006 (GV. NRW. S. 593).

§ 51
Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft. 
Abweichend davon treten § 2, § 4, § 5 (mit Ausnahme des 
§ 5 Absatz 1 Satz 1), §§ 17 bis 21 sowie §§ 40 bis 48 am 
Tage nach der Verkündung dieser Verordnung in Kraft. 
Das für Schulen zuständige Ministerium berichtet der 
Landesregierung zum 31. Dezember 2016 und danach 
alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verord-
nung.

(2) Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der 
Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen vom 
11. November 2003 (GV. NRW. S. 699) tritt zum 31. Juli 
2011 außer Kraft. Abweichend davon treten § 4, § 5 und 
§§ 18 bis 22 am Tage nach der Verkündung dieser Verord-
nung außer Kraft. Die Verordnung über die Festlegung 
der Zahl der Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst 
und das Zulassungsverfahren vom 4. Juli 1998 (GV. NRW. 
S. 476) tritt am Tage nach der Verkündung dieser Verord-
nung außer Kraft.

Anlage 1

Kompetenzen und Standards
für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst 

und die Staatsprüfung

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schule kon-
kretisiert sich in typischen, den Lehrerberuf kennzeich-
nenden Handlungsfeldern:
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1.  Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig 
anlegen

2.  Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht 
wahrnehmen

3.   Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, 
dokumentieren und beurteilen

4.   Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten

5.   Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen 
nutzten

6.   Im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungs-
orientiert zusammenarbeiten.

In diesen Handlungsfeldern erwerben Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst an 
Standards orientierte professionelle Handlungskompe-
tenzen.

Alle Handlungsfelder stehen untereinander in einer 
engen wechselseitigen Beziehung: sie sind mit jeweils 
unterschiedlicher Gewichtung in allen schulischen Bil-
dungs- und Erziehungsprozessen relevant.

Die den Handlungsfeldern zugeordneten Kompetenzen 
und Standards beschreiben die Ziele des Vorbereitungs-
dienstes in Nordrhein-Westfalen und sind Grundlage für 
die Ausbildung und die Staatsprüfung.

 Handlungsfeld 1  –  Unterricht gestalten und Lernpro-
zesse nachhaltig anlegen

Kompetenz 1: Lehrerinnen und Lehrer planen Unter-
richt fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und 
fachlich korrekt durch.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  verknüpfen fachwissenschaftliche und fachdidakti-
sche Argumente und planen und gestalten Unterricht.

–  wählen Inhalte und Methoden, Arbeits- und Kommu-
nikationsformen aus.

–  integrieren moderne Informations- und Kommunika-
tionstechnologien didaktisch sinnvoll und refl ektieren 
den eigenen Medieneinsatz.

–  überprüfen die Qualität des eigenen Lehrens.

Kompetenz 2: Lehrerinnen und Lehrer unterstützen 
durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen 
von Schülerinnen und Schülern. Sie motivieren Schüle-
rinnen und Schüler und befähigen sie, Zusammenhänge 
herzustellen und Gelerntes zu nutzen.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  regen unterschiedliche Formen des Lernens an und 
unterstützen sie.

–  gestalten Lehr-Lernprozesse unter Berücksichtigung 
der Erkenntnisse über den Erwerb von Wissen und 
Fähigkeiten. 

–  wecken und stärken bei Schülerinnen und Schülern 
Lern- und Leistungsbereitschaft.

–  führen und begleiten Lerngruppen.

Kompetenz 3: Lehrerinnen und Lehrer fördern die 
Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zum selbst-
bestimmten Lernen und Arbeiten.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  vermitteln und fördern Lern- und Arbeitsstrategien.

–  vermitteln den Schülerinnen und Schülern Methoden 
des selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 
kooperativen Lernens und Arbeitens.

 Handlungsfeld 2 –  Den Erziehungsauftrag in Schule 
und Unterricht wahrnehmen

Kompetenz 4: Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozi-
alen und kulturellen Lebensbedingungen von Schülerin-
nen und Schülern und nehmen im Rahmen der Schule 
Einfluss auf deren individuelle Entwicklung.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  erkennen Benachteiligungen und realisieren pädago-
gische Hilfen und Präventionsmaßnahmen.

–  unterstützen individuell.

–  beachten die kulturelle und soziale Vielfalt in der 
jeweiligen Lerngruppe.

Kompetenz 5: Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte 
und Normen und unterstützen selbstbestimmtes Urteilen 
und Handeln von Schülerinnen und Schülern.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  refl ektieren Werte und Werthaltungen und handeln 
entsprechend.

–  üben mit den Schülerinnen und Schülern eigenver-
antwortliches Urteilen und Handeln schrittweise ein.

–  setzen Formen des konstruktiven Umgangs mit Norm-
konfl ikten ein.

Kompetenz 6: Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungs-
ansätze für Schwierigkeiten und Konflikte in Schule und 
Unterricht.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  gestalten soziale Beziehungen und soziale Lernpro-
zesse in Unterricht und Schule.

–  erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern Regeln 
des Umgangs miteinander und setzen sie um.

–  wenden im konkreten Fall Strategien und Handlungs-
formen der Konfl iktprävention und -lösung an.

 Handlungsfeld 3 –  Leistungen herausfordern, erfas-
sen, rückmelden, dokumentieren 
und beurteilen

Kompetenz 7: Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren 
Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerin-
nen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler 
gezielt und beraten Lernende und deren Eltern.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  erkennen Entwicklungsstände, Lernpotentiale, Lern-
hindernisse und Lernfortschritte.

–  erkennen Lernausgangslagen und setzen spezielle 
Fördermöglichkeiten ein.

–  erkennen Begabungen und kennen Möglichkeiten der 
Begabungsförderung.

–  stimmen Lernmöglichkeiten und Lernanforderungen 
aufeinander ab.

–  setzen unterschiedliche Beratungsformen situations-
gerecht ein und unterscheiden Beratungsfunktion und 
Beurteilungsfunktion.

–  kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen bei der 
Erarbeitung von Beratung/Empfehlung.

–  kooperieren mit anderen Institutionen bei der Ent-
wicklung von Beratungsangeboten.

Kompetenz 8: Lehrerinnen und Lehrer erfassen Leis-
tungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grund-
lage transparenter Beurteilungsmaßstäbe.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  konzipieren Aufgabenstellungen kriteriengerecht und 
formulieren sie adressatengerecht.

–  wenden Bewertungsmodelle und Bewertungsmaß-
stäbe fach- und situationsgerecht an.

–  verständigen sich auf Beurteilungsgrundsätze mit 
Kolleginnen und Kollegen.

–  begründen Bewertungen und Beurteilungen adressa-
tengerecht und zeigen Perspektiven für das weitere 
Lernen auf.

–  nutzen Leistungsüberprüfungen als konstruktive 
Rückmeldung über die eigene Unterrichtstätigkeit.

 Handlungsfeld 4 –  Schülerinnen und Schüler und 
Eltern beraten

Kompetenz 7: Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren 
Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerin-
nen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler 
gezielt und beraten Lernende und deren Eltern. (siehe 
auch Handlungsfeld 3)

Die Absolventinnen und Absolventen

–  setzen unterschiedliche Beratungsformen situations-
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gerecht ein und unterscheiden Beratungsfunktion und 
Beurteilungsfunktion.

–  kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen bei der 
Erarbeitung von Beratung/Empfehlung.

–  kooperieren mit anderen Institutionen bei der Ent-
wicklung von Beratungsangeboten.

 Handlungsfeld 5 –  Vielfalt als Herausforderung 
annehmen und Chancen nutzen

Kompetenz 8: Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozi-
alen und kulturellen Lebensbedingungen von Schülerin-
nen und Schülern und nehmen im Rahmen der Schule 
Einfluss auf deren individuelle Entwicklung. (siehe auch 
Handlungsfeld 2)

Die Absolventinnen und Absolventen

–  erkennen Benachteiligungen und realisieren pädago-
gische Hilfen und Präventionsmaßnahmen.

–  unterstützen individuell.

–  beachten die kulturelle und soziale Vielfalt in der 
jeweiligen Lerngruppe.

 Handlungsfeld 6 –  Im System Schule mit allen 
Beteiligten entwicklungsorien-
tiert zusammenarbeiten

Kompetenz 9: Lehrerinnen und Lehrer sind sich der 
besonderen Anforderungen des Lehrerberufs bewusst. 
Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit 
besonderer Verantwortung und Verpflichtung.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  lernen, mit Belastungen umzugehen.

–  setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckdienlich 
und ökonomisch ein.

–  praktizieren kollegiale Beratung als Hilfe zur Unter-
richtsentwicklung und Arbeitsentlastung.

Kompetenz 10: Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren 
Beruf als ständige Lernaufgabe.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  refl ektieren die eigenen berufl ichen Erfahrungen und 
Kompetenzen und deren Entwicklung und können 
hieraus Konsequenzen ziehen.

–  nutzen Ergebnisse der Bildungsforschung für die 
eigene Tätigkeit.

–  dokumentieren für sich und andere die eigene Arbeit 
und ihre Ergebnisse.

–  geben Rückmeldungen und nutzen die Rückmeldun-
gen anderer dazu, ihre pädagogische Arbeit zu opti-
mieren.

–  nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr.

–  kennen und nutzen Unterstützungsmöglichkeiten für 
Lehrkräfte.

–  nutzen formelle und informelle, individuelle und 
kooperative Weiterbildungsangebote.

Kompetenz 11: Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich 
an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte und 
Vorhaben.

Die Absolventinnen und Absolventen

–  wenden Ergebnisse der Unterrichts- und Bildungsfor-
schung auf die Schulentwicklung an.

–  nutzen Verfahren und Instrumente der internen Eva-
luation von Unterricht und Schule.

–  planen schulische Projekte und Vorhaben kooperativ 
und setzen sie um.

–  unterstützen eine Gruppe darin, gute Arbeitsergeb-
nisse zu erreichen.

Anlage 2

Dem Einstellungsantrag nach § 4 Absatz 1 sind insbe-
sondere folgende Unterlagen beizufügen:

1.  ein Lebenslauf mit Lichtbild neueren Datums,

2.   der Nachweis der Hochschulreife,

3.  Zeugnisse und Anerkennungsbescheide

a)  das Zeugnis über die Masterprüfung oder die Erste 
Staatsprüfung oder 

 b)  das Zeugnis über die anerkannte Prüfung sowie der 
Anerkennungsbescheid oder das Zeugnis über die 
anzuerkennende Prüfung und eine Kopie des einge-
reichten Anerkennungsantrages sowie

 c)  gegebenenfalls Zeugnisse und Anerkennungsbe-
scheide über Erweiterungsprüfungen oder Prüfungen 
für weitere Lehrämter,

4.  für nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 
2009 erworbene Masterzeugnisse ergänzend die Teil-
nahmebescheinigung oder Anrechnungsbescheinigung 
zum Eignungspraktikum,

5.  die Erklärung, auf welche Fächer der Masterprüfung 
oder der Ersten Staatsprüfung sich die Ausbildung 
erstrecken soll,

6.  in den Fällen des § 19 die Erklärung, in welcher 
Schulform die Ausbildung vorrangig gewünscht wird,

7.  für das Lehramt an Berufskollegs der Nachweis der 
fachpraktischen Ausbildung,

8.  für eine Ausbildung in den Fächern Evangelische 
Religionslehre oder Katholische Religionslehre die 
kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung von Reli-
gionsunterricht,

9.

a)  ein erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei einer 
Behörde oder eine Erklärung der Bewerberin oder 
des Bewerbers, wann und bei welcher Meldebehörde 
die Ausstellung eines Führungszeugnisses zur Vorlage 
bei einer Behörde beantragt worden ist sowie

b)   eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
ob gegen sie oder ihn ein gerichtliches Strafverfahren 
oder ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt-
schaft anhängig ist,

10.   die Angabe, in welchem Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung (Ort) die Ausbildung vorrangig 
gewünscht wird,

11.   gegebenenfalls der Schwerbehindertenausweis oder 
der Gleichstellungsbescheid.

Die in Nummer 2, 3 und 11 genannten Unterlagen kön-
nen in beglaubigter Abschrift vorgelegt werden.

Artikel 2
Änderung der Ordnung zur berufsbegleitenden 

Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung

Auf Grund des § 13 Absatz 3 des Lehrerausbildungsge-
setzes wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium 
und dem Finanzministerium verordnet:

Die Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der 
Staatsprüfung vom 6. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 511) 
wird wie folgt geändert:

1.  In § 8 werden die bisherigen Sätze 2 und 3 ersetzt 
durch die folgenden neuen Sätze 2 bis 5: „Die Aus-
bildung orientiert sich an den grundlegenden Kom-
petenzen für Unterricht und Erziehung, Beurtei-
lung, Diagnostik, Beratung, Kooperation und 
Schulentwicklung sowie an den wissenschaftlichen 
und künstlerischen Anforderungen der Fächer. 
Dabei ist Befähigung zur individuellen Förderung 
von Schülerinnen und Schülern und Umgang mit 
Heterogenität unter Beachtung der Erfordernisse 
der Inklusion besonders zu berücksichtigen. Diesem 
Ziel dient die wissenschaftlich fundierte schulprak-
tische Ausbildung, die Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung und Schule gemeinsam verant-
worten. Auf der Grundlage der Kompetenzen und 
Standards für den Vorbereitungsdienst und eines 
von dem für Schulen zuständigen Ministerium zu 
erlassenden Kerncurriculums zielt die Ausbildung 
auf den Kompetenzerwerb in allen Handlungsfel-
dern des Lehrerberufs.“
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2.  § 9 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 wird der Verweis „§ 5 Absatz 1 Satz 3“ 
ersetzt durch den Verweis „§ 5 Absatz 1 Satz 2“.

b)  Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden gestrichen.

c)  Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ergänzt:

  „(3) Dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbil-
dung steht für die Durchführung von Ausbildungs-
veranstaltungen wöchentlich ein Tag zur Verfügung.“

3.  § 11 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „vier“ durch das 
Wort „sechs“ ersetzt.

b)  Nach Absatz 8 werden folgende Absätze 9 bis 11 
angefügt:

  „(9) Nach Abschluss eines ersten Ausbildungsab-
schnitts wird die Ausbildung gemeinsam mit den Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern nach den 
Bestimmungen der nach § 7 Absatz 3 Lehrerausbil-
dungsgesetz erlassenen Verordnung in fachbezogenen 
und überfachlichen Ausbildungsgruppen sowie in 
anderen Formen fortgesetzt. Absatz 2 bleibt unberührt. 
Für den Zeitraum nach Abschluss des ersten Ausbil-
dungsabschnitts nach Satz 1 werden Langzeitbeurtei-
lungen gemäß § 16 der nach § 7 Absatz 3 Lehrerausbil-
dungsgesetz erlassenen Verordnung erstellt.

(10) Zur Ausbildung gehört verpfl ichtend die personeno-
rientierte Beratung. Diese wird von Leiterinnen und Lei-
tern überfachlicher Ausbildungsgruppen der Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung durchgeführt, die die 
Leistungen der Lehramtsanwärterin oder des Lehramts-
anwärters nicht benoten, nicht an der jeweiligen Lang-
zeitbeurteilung beteiligt werden dürfen und nicht am 
Verfahren der jeweiligen Staatsprüfung beteiligt sind.

(11) Ausbildungsberatung erfolgt insbesondere im Zusam-
menhang mit Unterrichtsbesuchen, sie umfasst auch in der 
überfachlichen Ausbildung wiederholte, an Ausbildungs-
standards orientierte Information über den erreichten Aus-
bildungsstand. Die Lehrkräfte in Ausbildung können von 
den Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern sowie 
den Schulleiterinnen und Schulleitern jederzeit Auskunft 
über ihren Ausbildungsstand erhalten.“

4.   In § 13 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der ersten 
Ausbildungshälfte“ ersetzt durch die Wörter „des ers-
ten Ausbildungshalbjahres“.

5.   In § 17 Satz 2 wird die Zahl „2013“ durch die Zahl 
„2016“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. April 2011

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2011 S. 218

301
Verordnung zur Änderung

der KonzentrationsVO Gesellschaftsrecht
Vom 11. April 2011

Auf Grund

I.
des § 71 Absatz 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300),

des § 12 Absatz 2 des Spruchverfahrensgesetzes vom 
12. Juni 2003 (BGBl. I S. 838), zuletzt geändert durch 
Artikel 42 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I. 
S. 2586),

des § 10 Absatz 5 des Umwandlungsgesetzes vom 
28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Septem-
ber 2009 (BGBl. I S. 3145),

des § 246 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 148 Absatz 
2 Satz 3 und 4 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1900),

des § 99 Absatz 3 Satz 5 und 6 des Aktiengesetzes,

II.
des § 125 des Umwandlungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 71 Absatz 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes und § 10 
des Umwandlungsgesetzes,

III.
der §§ 320 Absatz 3 Satz 3, 327 c Absatz 2 Satz 4 jeweils 
in Verbindung mit § 293 c Absatz 2 des Aktiengesetzes, 
§ 71 Absatz 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes und § 10 
des Umwandlungsgesetzes,

IV.
des § 27 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz vom 
6. September 1965 (BGBl. I S. 1185), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1900),

des § 6 Absatz 2 Satz 2 des Investmentgesetzes vom 15. 
Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 1. März 2011 (BGBl. I S. 288),

des § 35 Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezem-
ber 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 1. März 2011 (BGBl. I S. 288),

des § 1 Absatz 1 Nummer 3 des Drittelbeteiligungsgeset-
zes vom 18. Mai 2004 (BGBl. I S. 974), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2479),

– jeweils in Verbindung mit § 71 Absatz 4 des Gerichts-
verfassungsgesetzes und § 99 des Aktiengesetzes –

V.
des § 132 Absatz 3 Satz 1 und des § 260 Absatz 3 Satz 1 
des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 99 des Aktienge-
setzes,

VI.
des § 36 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in Verbin-
dung mit §§ 132, 260 des Aktiengesetzes, § 71 Absatz 4 
des Gerichtsverfassungsgesetzes und § 99 des Aktienge-
setzes

– jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgeset-
zes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. 
S. 30) – wird verordnet:

Artikel 1
Die KonzentrationsVO Gesellschaftsrecht vom 8. Juni 
2010 (GV. NRW. S. 350) wird wie folgt geändert:

In § 1 wird folgende Nummer 9. eingefügt:

„9. über Anträge nach § 142 Absatz 2 und 4, § 315 Satz 1 
und 2 sowie über Klagen nach § 246 Absatz 1 und 2 des 
Aktiengesetzes, für die die Landgerichte zuständig sind,“.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Konzentrations-VO – UMAG 
vom 19. August 2008 (GV. NRW. S. 575) außer Kraft.

Düsseldorf, den 11. April 2011
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Der Justizminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2011 S. 230

203015
Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung
für die Laufbahn

des mittleren technischen Dienstes
in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung

des Landes Nordrhein-Westfalen
(VAPmtD StAV)
Vom 21. April 2011

Auf Grund des § 6 Landesbeamtengesetzes vom 21. April 
2009 (GV. NRW. S. 224), geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 10. November 2009 (GV. NRW. S. 570), wird 
im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen 
Ministerium und dem Finanzministerium verordnet:

Teil 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Zweck und Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Zweck und Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, qualifi -
zierte Nachwuchskräfte für den mittleren technischen 
Dienst der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung auszu-
bilden. 

§ 2

Geltungsbereich und Einstellungsvoraussetzungen

(1) Diese Verordnung regelt die Einstellung, Ausbildung 
und Prüfung der Gewerbeobersekretäranwärterinnen 
und Gewerbeobersekretäranwärter für die Laufbahn des 
mittleren technischen Dienstes in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len.  Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Mas-
kulinum stehen, wird diese Form verallgemeinernd ver-
wendet und bezieht sich auf beide Geschlechter.

(2) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer

1.  die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in 
das Beamtenverhältnis erfüllt und 

2.  eine Hauptschule mit Erfolg besucht hat oder einen als 
gleichwertig anerkannten Bildungsstand besitzt und 
eine Technikerprüfung an einer Fachakademie oder 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Techni-
kerschule, die Meisterprüfung im Handwerk oder die 
Industriemeisterprüfung in einer für den mittleren 
technischen Dienst in der Staatlichen Arbeitsschutz-
verwaltung geeigneten Fachrichtung bestanden hat. 

§ 3

Bewerbungen

(1) Bewerbungen um Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst sind an die für den gewünschten Beschäftigungs-
ort zuständige Bezirksregierung oder an die mit dem 
Personalauswahlverfahren beauftragte Bezirksregierung 
zu richten. Dem Bewerbungsverfahren geht eine Stellen-
ausschreibung voraus, die zentral von einer durch das für 
den Arbeitsschutz zuständige Ministerium (Ministerium) 
bestimmte Stelle durchgeführt wird. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen:

1. Ein tabellarischer Lebenslauf,

2.  Nachweise über etwaige berufl iche Tätigkeiten,

3.  zwei Lichtbilder aus neuester Zeit und

4.   je eine beglaubigte Abschrift oder Ablichtung des 
letzten Schulzeugnisses der allgemeinbildenden oder 
sonstigen Schule, Zeugnisse über die Berufsab-

schlüsse sowie Zeugnisse oder Nachweise über prak-
tische Tätigkeiten.

§ 4

Auswahl

Über die Teilnahme am Auswahlverfahren sowie die Ein-
stellung in den Vorbereitungsdienst entscheidet die nach 
§ 3 Absatz 1 zuständige Bezirksregierung. Sie trifft ihre 
Entscheidung auf Grund der schriftlichen Unterlagen 
und des Gesamteindrucks der Persönlichkeit der Bewer-
ber. Die Auswahlmethode bestimmt die Bezirksregierung 
unter Berücksichtigung der in Wissenschaft und Praxis 
sich fortentwickelnden Erkenntnisse über Personalaus-
leseverfahren. Die Auswahlmethode muss für Bewerber 
desselben Zulassungstermins gleich sein.

§ 5

Einstellung

(1) Die ausgewählten Bewerber werden von der ausbil-
denden Bezirksregierung (Ausbildungsbehörde) in den 
Vorbereitungsdienst eingestellt.

(2) Vor der Einstellung haben sie folgende Unterlagen 
beglaubigt oder im Original beizubringen:

1.  Die Geburtsurkunde,

2.   ggf. Heiratsurkunde, Lebenspartnerschaftsurkunde 
und Geburtsurkunden der Kinder,

3.   ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis und ein von 
der zuständigen Meldebehörde ausgestelltes „Füh-
rungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“, die nicht 
älter als drei Monate sein dürfen und

4.   eine Erklärung darüber, ob gegen sie ein gerichtliches 
Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft anhängig ist und ob sie in geord-
neten wirtschaftlichen Verhältnissen leben.

(3) Nach dem Vorbereitungsdienst besteht kein Anspruch 
auf eine anschließende Verwendung im öffentlichen 
Dienst. Auf die Rechtsfolgen des § 22 Absatz 4 Beamten-
statusgesetz wird hingewiesen.

§ 6

Dienstverhältnis, Dienstbezeichnung

(1) Die ausgewählten Bewerber werden in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf berufen. Sie führen während des 
Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung „Gewerbe-
obersekretäranwärterin“ oder „Gewerbeobersekretäran-
wärter“.

(2) Die Anwärter leisten bei Dienstantritt den Diensteid 
(§ 46 Landesbeamtengesetz), der auch die Verpfl ichtung 
zur Amtsverschwiegenheit (§ 37 Beamtenstatusgesetz, 
§ 23 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz, § 139 b Gewerbeord-
nung) umfasst. Über die Vereidigung und die Belehrung 
zur Amtsverschwiegenheit ist eine Niederschrift zu ferti-
gen und zu den Personalakten zu nehmen.

Teil 2
Vorbereitungsdienst

§ 7
Dauer

Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate. Die Inhalte 
der Ausbildung ergeben sich aus dem Musterausbil-
dungsplan (Anlage 1*). Die in dieser Verordnung genann-
ten Anlagen sind verbindlich.

§ 8

Praktische Ausbildung

(1) Während der praktischen Ausbildung sollen die 
Ausbildungsbehörden den Anwärtern die Fachkennt-
nisse, Fertigkeiten und Methoden vermitteln, die diese 
zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer Laufbahn befähi-
gen. Gleichzeitig soll das Verständnis für die mit dem 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbundenen 
rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen 
gefördert werden. Den Anwärtern ist unter Berück-
sichtigung ihres Ausbildungsstandes Gelegenheit zu 
geben, Akten und Vorgänge selbstständig zu bearbei-
ten. Sie sollen lernen, Vorgänge in tatsächlicher und 
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rechtlicher Hinsicht geordnet vorzutragen. Zur Besich-
tigung von öffentlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Einrichtungen und zu Beratungen und Verhandlungen 
sollen sie hinzugezogen werden. Die Ausbildung soll 
durch die Teilnahme an anderen Veranstaltungen 
ergänzt werden.

(2) Die Anwärter sollen lernen, Arbeitsaufträge und Ziel-
vereinbarungen selbstständig umzusetzen sowie Verant-
wortung zu übernehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass 
sie mit regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten nicht län-
ger beschäftigt werden, als dies für die Ausbildung erfor-
derlich ist.

(3) Die Anwärter führen eine Beschäftigungsdokumenta-
tion nach dem Muster der Anlage 2. 

§ 9

Theoretische Ausbildung

(1) Die theoretische Ausbildung erfolgt nach dem Mus-
terausbildungsplan in den Ausbildungsbehörden, durch 
Hospitationen und theoretische Lehrgänge.  

(2) Die theoretische Ausbildung trägt neben der Vermitt-
lung der allgemeinen und fachbezogenen theoretischen 
Kenntnisse dazu bei, die Initiative zum Eigenstudium zu 
fördern.

§ 10

Zuständigkeiten

(1) Das Ministerium bestimmt einen Beamten des höhe-
ren Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
zur Ausbildungsleitung sowie bis zu drei Beamte des 
gehobenen technischen Dienstes zu deren Unterstützung. 
Die Ausbildungsleitung überwacht die Einhaltung des 
Ausbildungsplans, koordiniert und führt Lehrgänge 
durch und betreut die Anwärter während der Ausbil-
dungszeit.

(2) Die Leitung der Ausbildungsbehörde bestimmt einen 
geeigneten Beamten des höheren technischen Dienstes 
aus den Dezernaten Betrieblicher Arbeitsschutz oder 
Technischer Arbeitsschutz zum Ausbildungsbeauftrag-
ten. Der Ausbildungsbeauftragte ist für die Ausbildung 
der Anwärter in der Ausbildungsbehörde verantwortlich. 
Der Ausbildungsbeauftragte erstellt im Einvernehmen 
mit der Ausbildungsleitung einen Ausbildungsplan nach 
dem Muster der Anlage 3.

(3) Die Leitung der Ausbildungsbehörde bestimmt einen 
geeigneten Beamten des höheren oder gehobenen techni-
schen Dienstes der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
zum Ausbilder. Diese Person unterstützt den Ausbil-
dungsbeauftragten und überwacht insbesondere die Ein-
haltung des Ausbildungsplans. 

(4) Der Dezernent eines Sachgebietes ist für die Ausbil-
dung im Sachgebiet verantwortlich.

§ 11

Abwesenheit

Bei Sonderurlaub, Krankheit, Beschäftigungsverbot nach 
dem Mutterschutzgesetz, Erziehungsurlaub und bei sons-
tigen Zeiten einer Nichtbeschäftigung von mehr als sechs 
Wochen innerhalb des Vorbereitungsdienstes mit Aus-
nahme des Erholungsurlaubs, kann die Ausbildung ange-
messen verlängert werden. Hierüber entscheidet die Aus-
bildungsleitung in Abstimmung mit der zuständigen 
Ausbildungsbehörde nach Anhörung des Anwärters.

§ 12
Ausbildungsbericht

(1) Während des Vorbereitungsdienstes sind alle fünf 
Monate (insgesamt drei) Ausbildungsberichte nach dem 
Muster der Anlagen 4 a und 5 zu fertigen. Die Leistungs-
beurteilung erfolgt durch alle bis zum Stichtag ausbil-
denden Dezernenten. Diese legen den einvernehmlich 
erstellten Entwurf des Ausbildungsberichtes dem Aus-
bildungsbeauftragten zur Schlusszeichnung vor. Die Aus-
bildungsberichte schließen mit einem Punktwert ab. Die-
ser ergibt sich aus der Summe der nach dem Muster der 
Anlage 5 mit Punktzahlen bewerteten Leistungen geteilt 
durch 16. Die Ausbildungsberichte sind den Anwärtern 

umgehend zu eröffnen und zu erläutern. Danach erhält 
die Ausbildungsleitung die Ausbildungsberichte zur 
Kenntnis. Die Beschäftigungsdokumentation ist beizufü-
gen. Die Ausbildungsleitung zeichnet die Ausbildungsbe-
richte sowie die Beschäftigungsdokumentationen gegen 
und sendet sie an die Ausbildungsbehörde zurück.

(2) Die Ausbildungsleitung erstellt zum Ende des Vorbe-
reitungsdienstes einen Ausbildungsbericht nach dem 
Muster der Anlagen 4 b und 5. Der Punktwert wird ent-
sprechend Absatz 1 Satz 5 ermittelt. In dem Ausbil-
dungsbericht ist auch darzulegen, ob die Ausbildungslei-
tung den Anwärter auf Grund des bis zu diesem 
Zeitpunkt erworbenen Fachwissens, der vorliegenden 
Leistungsbeurteilungen und insbesondere des Gesamt-
bildes der Persönlichkeit für geeignet hält, die Aufgaben 
des mittleren technischen Dienstes in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len wahrzunehmen. Die Ausbildungsleitung bespricht 
den Ausbildungsbericht mit den Betroffenen. Zur Fest-
setzung des Gesamtpunktwertes nach § 19 übersendet sie 
den Ausbildungsbericht der Ausbildungsbehörde.

§ 13

Vorzeitige Beendigung des Vorbereitungsdienstes

Die Anwärter können durch Widerruf des Beamtenver-
hältnisses aus dem Vorbereitungsdienst entlassen werden, 
wenn die Voraussetzungen des § 23 Absatz 4 Beamtensta-
tusgesetz vorliegen. Dies entscheidet das Ministerium auf 
gemeinsamen Vorschlag des Ausbildungsbeauftragten 
und der Ausbildungsleitung.

Teil 3

Prüfungsverfahren

§ 14

Prüfungsausschuss

(1) Das Ministerium beruft den „Prüfungsausschuss für 
die Laufbahn des mittleren technischen Dienstes in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen“. Er führt das kleine Landessiegel.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus einem Beamten 
des höheren technischen Dienstes in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung als Vorsitz und vier weiteren 
Beamten des höheren oder gehobenen technischen Diens-
tes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung, für die 
eine ausreichende Anzahl von Vertretungen zu berufen ist. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei ihren 
Prüfungsentscheidungen an Weisungen nicht gebunden. 
Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Stim-
menmehrheit. Stimmenthaltung ist ausgeschlossen.

(4) Der Prüfungsausschuss legt die zu prüfenden Themen 
und Prüfungstermine fest. Der Vorsitz führt die laufen-
den Geschäfte. Er erhält von der Ausbildungsleitung die 
Ausbildungsunterlagen.

§ 15

Schriftliche Aufsichtsarbeiten

Die Anwärter werden zu den Inhalten der unter den 
Nummern 2.1 bis 2.1.3 und 2.3 bis 2.13.3 des Musteraus-
bildungsplans in insgesamt vier Klausuren von jeweils 
drei Stunden Dauer geprüft. Diese Prüfungen werden 
von der Ausbildungsleitung zeitnah im Anschluss an die 
jeweiligen Ausbildungslehrgänge durchgeführt. Die Aus-
bildungsleitung legt die Prüfungsvorschläge dem Vorsitz 
des Prüfungsausschusses vor, der die Prüfungsaufgaben 
im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses festlegt.

§ 16

Aufsicht bei den schriftlichen Arbeiten

(1) Die Ausbildungsleitung bestimmt die aufsichtführende 
Person (Aufsicht). Der Aufsicht sind die Aufgaben durch 
den Vorsitz des Prüfungsausschusses, bei dessen Verhinde-
rung durch die Ausbildungsleitung, in einem versiegelten 
Umschlag zu übergeben. Die Aufsicht öffnet den Umschlag 
zu Beginn der Prüfung in Gegenwart der Anwärter.

(2) Der Verlauf der schriftlichen Prüfung richtet sich 
nach den Vorgaben der Anlage 4 c. 
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§ 17

Bewertung der schriftlichen Arbeiten

(1) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses bewerten 
die Klausuren unabhängig voneinander und legen jeweils 
die Prüfungsergebnisse fest. Der Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses dokumentiert die Prüfungsergebnisse in den 
Klausurzeugnissen und übersendet diese sowie die Klau-
suren der Ausbildungsleitung. Jedes Klausurzeugnis 
schließt mit einem Punktwert nach § 20 ab. Ein Mitglied 
des Prüfungsausschusses eröffnet und erläutert dem 
Prüfl ing das Prüfungsergebnis in Anwesenheit der Aus-
bildungsleitung. Zur Berechnung der in der Prüfung ins-
gesamt erreichten Endnote übersendet die Ausbildungs-
leitung die Klausurzeugnisse zum Ende des 
Vorbereitungsdienstes an den Prüfungsausschuss und 
teilt diesem den aus den Punktwerten aller Klausuren als 
Durchschnitt ermittelten Gesamtpunktwert mit.

(2) Bei der Bewertung der Prüfungsleistung sind neben 
der inhaltlichen Richtigkeit und dem Aufbau, die äußere 
Form und der sprachliche Ausdruck zu berücksichtigen. 
Die Bewertung ist zu begründen.

(3) Weichen die Bewertungen voneinander ab, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Wird eine schriftliche Arbeit ohne triftige Entschul-
digung nicht abgeliefert, so gilt sie als mit „ungenügend“ 
(0 Punkte) bewertet.

(5) Die Klausuren sowie eine Ablichtung der Zeugnisse 
verbleiben nach Abschluss der Ausbildung bei der Aus-
bildungsleitung.

§ 18
Hausarbeit

(1) In der zweiten Hälfte des Vorbereitungsdienstes haben 
die Anwärter eine Hausarbeit anzufertigen. Hierfür steht 
eine Bearbeitungszeit von drei Wochen zur Verfügung. Die 
Aufgabe stellt der Prüfungsausschuss. Die Aufgabenstel-
lung soll es dem Prüfl ing ermöglichen zu zeigen, dass er 
Aufgaben aus der Praxis richtig erfassen, methodisch 
bearbeiten und das Ergebnis klar darstellen kann. 

(2) Die Ausbildungsleitung legt die Gestaltungsrichtli-
nien fest. 

(3) Die Hausarbeit wird von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses unabhängig voneinander bewertet und 
danach einvernehmlich mit einem Punktwert nach § 20 
versehen. Dabei sind insbesondere die thematische 
Abgrenzung, die Darstellungsweise und die Begründung 
des Ergebnisses zu berücksichtigen. Die Bewertung ist zu 
begründen. § 17 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend.

(4) Dem Prüfl ing ist Gelegenheit zu geben, die Bewer-
tung der Hausarbeit mit einem der Prüfer in Anwesen-
heit der Ausbildungsleitung zu besprechen. Danach 
erhält die Ausbildungsleitung die Hausarbeit.

(5) Ist die Hausarbeit mit „mangelhaft“ oder schlechter 
beurteilt, so ist dem Anwärter eine neue Hausarbeit zu 
stellen. Wird auch diese mit „mangelhaft“ oder schlech-
ter beurteilt, gilt die Rechtsfolge des § 22 Absatz 4 Beam-
tenstatusgesetz.

§ 19
Ausbildungszeugnis

Der Ausbildungsbeauftragte erstellt drei Monate vor 
Beendigung des Vorbereitungsdienstes ein Zeugnis nach 
dem Muster der Anlage 6. Hierzu wird aus den Punkt-
werten der drei Ausbildungsberichte der Durchschnitt 
errechnet. Dieser geht zu 60 Prozent und der Punktwert 
der Ausbildungsleitung zu 40 Prozent in den zu bilden-
den Gesamtpunktwert ein. Die Bewertung ergibt sich aus 
§ 20. Der Ausbildungsbeauftragte gibt das Zeugnis dem 
Anwärter zur Kenntnis und übersendet es danach der 
Ausbildungsleitung.

§ 20
Noten

Die einzelnen Leistungen dürfen nur unter Verwendung 
von vollen Punktzahlen bewertet werden. Gesamtpunkt-

werte werden durch Mittlung bis auf die zweite Dezimal-
stelle errechnet. Die Gesamtpunkte entsprechen folgen-
den Noten:

sehr gut (1)  = 15,00 bis 13,50 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem 
Maße entspricht);

gut (2)   = 13,49 bis 10,50 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht);

befriedigend (3)  = 10,49 bis 7,50 Punkte
(eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen 
entspricht);

ausreichend (4)  = 7,49 bis 5,00 Punkte
(eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht);

mangelhaft  (5) = 4,99 bis 2,00 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer 
Zeit behoben werden können);

ungenügend (6)  = 1,99 bis 0 Punkte
(eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft 
sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können).

§ 21
Mündliche Prüfung

Der Vorbereitungsdienst wird mit der mündlichen Prü-
fung abgeschlossen.

§ 22
Zulassung zur mündlichen Prüfung

(1) Auf Vorschlag der Ausbildungsleitung entscheidet der 
Prüfungsausschuss über die Zulassung zur mündlichen 
Prüfung. Die Zulassung von Anwärtern zur mündlichen 
Prüfung setzt voraus, dass ihre Eignung und Leistung – 
Ausbildungszeugnis, Gesamtnote der Klausuren, Haus-
arbeit – mindestens mit „ausreichend“ beurteilt wurden. 
Dabei darf von den Klausuren nur eine schlechter als 
„ausreichend“ bewertet worden sein.

(2) Die Zulassung ist dem Anwärter durch den Vorsitz 
des Prüfungsausschusses bekannt zu geben.

(3) Den Prüfl ingen ist Gelegenheit zur Vorbereitung auf 
die mündliche Prüfung zu geben.

(4) Anwärtern, die zur mündlichen Prüfung nicht zugelas-
sen worden sind, ist Gelegenheit zu geben, die festgestell-
ten Mängel innerhalb eines Zeitraumes von höchstens 
sechs Monaten auszuräumen. Alle Leistungsnachweise, 
die schlechter als „ausreichend“ bewertet wurden, sind 
erneut zu erbringen. Bei einem auch im Wiederholungsfall 
nicht „ausreichend“ bewerteten Leistungsnachweis gelten 
die Rechtsfolgen des § 22 Absatz 4 Beamtenstatusgesetz. 
Die Entscheidung über Dauer, Inhalt und Gestaltung des 
verlängerten Vorbereitungsdienstes trifft die Ausbildungs-
behörde im Einvernehmen mit der Ausbildungsleitung.

(5) Wer auch nach Wiederholung die Voraussetzungen für 
die Zulassung zur mündlichen Prüfung nicht erfüllt, hat 
die Prüfung endgültig nicht bestanden.

§ 23
Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung 
durchgeführt. Die Prüfungsdauer soll in der Regel 50 
Minuten nicht überschreiten. Sie erstreckt sich auf fol-
gende Fachgebiete:

1.  Anlagensicherheit, Geräte- und Produktsicherheit, 
Transport gefährlicher Güter,

2.  Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe, Sprengstoffe,

3.   Physikalische Beanspruchungen, Arbeitsplatzgestal-
tung, Arbeitsumfeld,
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4.   Arbeitsschutzorganisation, sozialer Arbeitsschutz, 
Grundzüge des Arbeitsschutzrechtes und

5.   Grundzüge des Verfassungs- und Verwaltungsrechts, 
Verwaltungsorganisation und öffentliches Dienst-
recht.

(2) Die Leistungen in jedem Fachgebiet der mündlichen 
Prüfung werden von allen Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses beurteilt und mit einem Punktwert nach § 20 
bewertet. Aus den Punktwerten wird der Durchschnitt 
errechnet. 

(3) Die mündliche Prüfung ist bestanden, wenn sie min-
destens mit der Endnote „ausreichend“ abschließt.

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Vertretungen des 
Ministeriums, die Ausbildungsleitung sowie Personen, die 
ein gesetzlich begründetes Recht auf Teilnahme an den 
Prüfungen haben, können bei der mündlichen Prüfung 
anwesend sein. Der Vorsitz des Prüfungsausschusses hat 
sie sechs Wochen vorher über den Prüfungstermin zu 
informieren. Er ist über den Teilnahmewunsch mindestens 
drei Wochen vor dem festgelegten Prüfungstermin in 
Kenntnis zu setzen.

§ 24
Prüfungsniederschrift

Vom Vorsitz des Prüfungsausschusses ist über den Verlauf 
der Prüfung für jeden Prüfl ing eine Niederschrift nach 
dem Muster der Anlage 7 zu fertigen, zu unterzeichnen 
und zur Ausbildungsakte zu nehmen.

§ 25
Erkrankung, Versäumnisse

(1)  Sind Prüfl inge durch Krankheit oder sonstige von 
ihnen nicht zu vertretende Umstände gehindert, zur Prü-
fung zu erscheinen oder die Prüfung vollständig abzulegen, 
so haben sie die Hinderungsgründe in geeigneter Form 
glaubhaft zu machen. Im Falle der Erkrankung ist ein ärzt-
liches Attest vorzulegen. Die Erkrankung ist dem Vorsitz 
des Prüfungsausschusses unverzüglich mitzuteilen.

(2) Erscheint ein Prüfl ing ohne triftige Entschuldigung 
zu einem Prüfungstermin nicht, so wird der entspre-
chende Prüfungsteil mit „ungenügend“ und der Punkt-
zahl 0 bewertet.

(3) Im Falle entschuldbarer Hinderungsgründe wird dem 
Prüfl ing einmalig Gelegenheit gegeben, die Prüfungsleis-
tung unverzüglich nachzuholen.

(4) Die Feststellung gemäß den Absätzen 2 und 3 trifft 
der Prüfungsausschuss. 

§ 26
Folgen bei Unregelmäßigkeiten

Begeht ein Prüfl ing einen Täuschungsversuch oder stört 
den Prüfungsablauf erheblich, kann der Prüfungsaus-
schuss je nach Schwere der Verfehlung die betreffende 
Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (0 Punkte) bewerten 
oder die Einstellungsbehörde widerruft gemäß § 13 das 
Beamtenverhältnis.

§ 27
Prüfungsergebnis

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn die mündliche Prü-
fung gemäß § 23 Absatz 3 erfolgreich abgelegt wurde 
und die Gesamtbewertung mindestens mit der Punktzahl 
5,0 abschließt. Die Endnote wird gebildet aus den 
Gesamtpunktwerten des Ausbildungszeugnisses, der 
Klausuren, der mündlichen Prüfung und dem Punktwert 
der Hausarbeit.

(2) Zur Ermittlung der Endnote wird

der Gesamtpunktwert des Ausbildungszeugnisses mit 3 
(= 30 von Hundert)

der Gesamtpunktwert der Klausuren mit 3 
(= 30 von Hundert)

der Gesamtpunktwert der mündlichen Prüfung mit 3 
(= 30 von Hundert)

der Punktwert der Hausarbeit mit 1 
(= 10 von Hundert)

multipliziert und die hieraus gebildete Summe durch 
zehn dividiert.

§ 28
Prüfungszeugnis

(1) Nach bestandener Prüfung händigt der Vorsitz des 
Prüfungsausschusses das nach dem Muster der Anlage 8 
erstellte Prüfungszeugnis aus.

(2) Eine Durchschrift des Prüfungszeugnisses ist zu der 
Ausbildungsakte zu nehmen. 

§ 29
Wiederholung der Prüfung

Ist die mündliche Prüfung nicht bestanden, so kann diese 
spätestens innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten 
einmal wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss legt 
den Termin unverzüglich fest. Die mündliche Prüfung ist 
vollständig nachzuholen. Bis zur Wiederholungsprüfung 
setzen die Anwärter die Ausbildung in der Ausbildungs-
behörde fort.

§ 30
Schwerbehinderte Menschen

Prüfungen von schwerbehinderten Menschen und diesen 
Gleichgestellten nach den §§ 15 und 21 sind im Einzel-
fall den behinderungsspezifi schen Besonderheiten anzu-
passen. Hierüber entscheidet unter Beteiligung der 
zuständigen Schwerbehindertenvertretung der Vorsitz 
des Prüfungsausschusses.

§ 31
Rücknahme der Prüfungsentscheidung

Wird innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Aushän-
digung des Prüfungszeugnisses eine Täuschungshand-
lung bekannt, so kann das Ministerium innerhalb von 
sechs Monaten nach Kenntnis die Prüfung für ungültig 
erklären und das Prüfungszeugnis einziehen.

§ 32
Prüfungsakte

Zur Geltendmachung oder Verteidigung rechtlicher Inte-
ressen kann Antragstellern die Einsicht in die sie betref-
fende Prüfungsakte gewährt werden. Der schriftliche 
Antrag auf persönliche Einsichtnahme in die Prüfungs-
akte ist an die die Prüfungsakte führende Bezirksregie-
rung zu richten.

Teil 4
Schlussbestimmungen

§ 33 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 29. April 2011 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. April 2011

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Guntram  S c h n e i d e r

* Von einem Abdruck der Anlagen 1 bis 8 wurde abgese-
hen; die verbindlichen Anlagen sind nur in der elektroni-
schen Form des entsprechenden Gesetz- und Verordnungs-
blattes des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW.) und in 
der Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.) veröffentlicht 
(https://recht.nrw.de).

– GV. NRW. 2011 S. 231
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